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Auf der Grundlage der «Richtlinie betreffend Informationen zur 

Corporate Governance» (RLCG) vom , in Kraft seit dem 

1.1.2026, von SIX Swiss Exchange werden im Folgenden Anga-

ben über die Führung und die Kontrolle auf oberster Unterneh-

mensebene der Basler Kantonalbank publiziert. Teilweise finden 

sich die gemäss Richtlinie zu veröffentlichenden Informationen 

auch in anderen Teilen des vorliegenden Geschäftsberichts. Wo 

dies der Fall ist, wird ein Verweis auf die entsprechende Stelle 

angebracht. Insbesondere erfolgt u. a. eine ausführliche Darstel-

lung der vergütungsrelevanten Informationen im 

 und bezüglich Nachhaltigkeit inkl. Transparenz über nicht-

finanzielle Belange im . Die Nummerie-

rung der nachfolgenden Informationen folgt, soweit möglich, 

derjenigen im Anhang zur SIX-Richtlinie RLCG.

29.6.2022

Vorbemerkungen

Die Governance-Struktur der Basler Kantonalbank ist im We-

sentlichen im  vom 

6.6.2016 verankert, das in aktueller Version seit  in 

Kraft ist. Im Rahmen der Umsetzungsarbeiten des revidierten 

Gesetzes wurden und werden diverse Reglemente überarbeitet 

und die Organisationsstruktur im Konzern BKB überprüft. So ist 

die Konzernleitung neu ein Organ der Basler Kantonalbank und 

die Vorgaben zur Konzernleitung werden neu im Geschäfts- und 

Organisationsreglement der Basler Kantonalbank mit Inkrafttre-

ten 1.1.2026 geregelt. Die überarbeiteten Reglemente werden 

Anfangs und im Verlaufe des Jahres 2026 in Kraft treten.

 11.7.2024

Der Konzern BKB besteht aus der Basler Kantonalbank als Uni-

versalbank und der Bank Cler. Als schweizweit tätige Bank mit 

 in allen Sprachregionen und dem Neoban-

king-Angebot Zak spielt die Bank Cler für die Basler Kantonal-

bank bei der Erreichung der strategischen Ziele der Konzern-

strategie 2022+ und ab 1.1.2026 bei der Konzernstrategie 2026+ 

eine zentrale Rolle. Es können Skaleneffekte im Betrieb, Investiti-

on und Innovation konsequent realisiert und somit die Wettbe-

werbsfähigkeit der Basler Kantonalbank gestärkt werden. Dar-

über hinaus trägt die Bank Cler mit ihrem fokussierten Ge-

schäftsmodell zur Risikominderung bei, indem sie einen geogra-

fischen Diversifikationseffekt leistet.

23 Geschäftsstellen

In diesem Bericht wird grundsätzlich die am 31.12.2025 gelten-

de Regelung und Zusammensetzung der Organe beschrieben, 

mit einem Hinweis auf die wesentlichen Änderungen und per 

wann diese Änderungen im Laufe des Berichtsjahres wirksam 

wurden. Zudem werden bereits Neuerungen des überarbeiteten 

Geschäfts- und Organisationsreglements der Basler Kantonal-

bank mit Inkrafttreten 1.1.2026 beschrieben. Bezüglich der de-

taillierten Auflistung der bis zu diesen Anpassungen geltenden 

Regelung verweisen wir jeweils mit einem spezifischen Hinweis 

und Link auf die relevanten Informationen im 

.

Vergütungsbe-

richt

Nachhaltigkeitsbericht

Gesetz über die Basler Kantonalbank

Corporate-Gover-

nance-Bericht für das Geschäftsjahr 2024

Einleitung Corporate Governance
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1.1 Konzernstruktur

Der Konzern BKB besteht aus dem Stammhaus Basler Kantonal-

bank und der Bank Cler AG. Im Weiteren hält die Basler Kanto-

nalbank eine strategische Beteiligung von  an der RSN 

(Risk Solution Network AG), Zürich sowie von  an der Pick-

e-Bike AG, Oberwil. Der Konsolidierungskreis des Konzerns BKB 

besteht aus dem Stammhaus BKB sowie der Tochtergesell-

schaft Bank Cler AG. Bei den Konzernfinanzgesellschaften gilt 

weitgehend dieselbe Governance-Struktur, welche im Ge-

schäfts- und Organisati-onsreglement und im Reglement zum 

Vergütungs- und Nominationsausschuss abgebildet wurde.

33,3 %

20 %

Der Bankrat der Basler Kantonalbank nimmt die mit der Konzer-

noberleitung in regulatorischer Hinsicht verbundenen Aufgaben 

auf Konzernebene wahr. Die Konzernoberleitung verantwortet 

zudem die Festlegung der Organisation, die Ausgestaltung des 

Rechnungswesens, die Finanzplanung, die Genehmigung des 

Konzernabschlusses, des jährlichen Budgets und der Mittelfrist-

planung, die Oberaufsicht über die mit der Konzernführung be-

trauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der 

Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen sowie die Si-

cherstellung der angemessenen Ausgestaltung eines wirksa-

men internen Kontrollsystems.

Auf der exekutiven Ebene setzen die Basler Kantonalbank und 

die Bank Cler gemeinsam eine Konzernleitung ein (

). Die Konzernleitung entspricht der Geschäftsleitung der 

Basler Kantonalbank mit weitergehenden Kompetenzen und 

wird mit dem Vorsitzenden der Geschäftsleitung (CEO) der Bank 

Cler als Beisitzenden ergänzt. Die Konzernleitung wirkt im Rah-

men ihrer Befugnisse darauf hin, dass die Strategien und die 

operativen Tätigkeiten der beiden Banken sinnvoll koordiniert 

und vorhandene Synergiepotenziale ausgeschöpft werden (

). Im Rahmen der Umsetzungsarbeiten des revidierten 

 wurden die Bestimmun-

gen zur Konzernleitung neu im Geschäfts- und Organisationsre-

glement der Basler Kantonalbank mit Inkrafttreten per 1.1.2026 

geregelt.

Der Prüfungs- und der Risikoausschuss der BKB üben ihre 

Funktion auf Ebene Konzern und Einzelinstitut (Stammhaus 

Basler Kantonalbank) aus. Die Bank Cler hat seit dem 1.1.2025 

einen gemischten Prüfungs- und Risikoausschuss. Der Prü-

fungs- und der Risikoausschuss der Basler Kantonalbank be-

stehen jeweils aus vier Mitgliedern, die alle dem Bankrat ange-

hören. Der Bankratspräsident ist in keinem der beiden Aus-

schüsse Mitglied. Für weitere Informationen wird auf die Dar-

stellung in  verwiesen.

Der Vergütungs- und Nominationsausschuss der BKB übt seine 

Funktion auf Ebene Konzern und Einzelinstitute (Stammhaus 

Basler Kantonalbank und Bank Cler) aus. Er bereitet beispiels-

weise die Geschäfte der Bank Cler vor und spricht Empfehlun-

gen zuhanden des Verwaltungsrats der Bank Cler aus. Der Ver-

gütungs- und Nominationsausschuss der Basler Kantonalbank 

besteht aus vier Mitgliedern, die alle dem Bankrat angehören. 

Für weitere Informationen wird auf die Darstellung in 

verwiesen.

Die Funktion der konzernweiten internen Revision wird durch 

das Konzerninspektorat der Basler Kantonalbank wahrgenom-

men. Als internes Prüfungsorgan überprüft das Konzerninspek-

torat die Einhaltung der gesetzlichen und reglementarischen 

Bestimmungen sowie der Weisungen und Richtlinien in den ein-

zelnen Konzernfinanzgesellschaften (vgl. ).

Der Geschäftsbereich «Legal & Compliance» der Basler Kanto-

nalbank nimmt die Legal- und Compliance-Funktion für den 

Konzern BKB wahr. Seit dem 1.1.2020 hat die Bank Cler die 

Compliance-Funktion gemäss FINMA-Rundschreiben 2017/1 

«Corporate Governance – Banken» an den zuständigen Ge-

schäftsbereich «Legal & Compliance» der Basler Kantonalbank 

ausgelagert (vgl. auch ).

Für beide Banken wurde eine einzige gemeinsame externe Prüf-

gesellschaft bestimmt. Diese ist sowohl aktienrechtliche Revisi-

onsstelle als auch aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft. Sie er-

stellt jährlich für jede beaufsichtigte Konzernfinanzgesellschaft 

je einen umfassenden Bericht über die Rechnungsprüfung an 

das Oberleitungsorgan im Sinne von   und ei-

nen Bericht über die aufsichtsrechtlichen Prüfungen (vgl. auch 

Revisionsstelle).

Art. 728b Abs. 1 OR

Zwischen der Basler Kantonalbank und der Bank Cler besteht 

ferner ein Rahmenvertrag, welcher eine vertiefte Zusammenar-

beit in gemeinsamen Infrastruktur- und Geschäftsbereichen vor-

sieht. Damit sollen die Kooperation im Konzern vertieft sowie 

Synergieeffekte und Kosteneinsparungen realisiert werden. Die-

se werden in der Regel administrativ von der Basler Kantonal-

bank geführt und basieren auf Dienstleistungsvereinbarungen 

(Service Level Agreements, SLA) für jeden Infrastruktur- und Ge-

schäftsbereich. Soweit Dienstleistungen von Drittanbietern be-

zogen werden, erfolgt dies über die Basler Kantonalbank. Die Er-

bringung dieser Leistungen erfolgt unter Einhaltung von Rah-

menverträgen und den zugehörigen SLA durch die Basler Kan-

tonalbank bzw. die jeweiligen Subunternehmer.

1.2 Bedeutende Eigentümer

Das Gesellschaftskapital der Basler Kantonalbank besteht aus 

dem Dotationskapital und dem Partizipationskapital. Der Kanton 

Basel-Stadt hält das gesamte Dotationskapital der Basler Kanto-

nalbank und verfügt über sämtliche Stimmrechte (vgl. 

). Die stimmrechtslosen Partizipationsscheine werden 

an der SIX Swiss Exchange AG gehandelt.

Die nach dem schweizerischen Finanzmarktinfrastrukturgesetz 

(  FinfraG) geltende Bestimmung zur Kommunikation von 

Veränderungen der Beteiligungsstruktur findet auf Beteiligun-

gen an der Basler Kantonalbank keine Anwendung, da weder 

das Dotationskapital noch die Partizipationsscheine als Aktien 

im Sinne des Gesetzes gelten.

Art. 120

vgl. Ziffer 

3.6

vgl. 

Ziffer 3.5

Gesetzes über die Basler Kantonalbank

Ziffer 3.5

Ziffer 3.5

Ziffer 3.6

Compliance-Funktion

Kapital-

struktur

Konzernstruktur und Aktionariat
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1.3 Kreuzbeteiligungen

Im Konzern BKB bestehen keine Kreuzbeteiligungen im Sinne 

von  Anhang RLCG.

1.4 Eignerstrategie

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt hat am 8.4.2025 die 

 für die Jahre 2025 bis 2029 beschlossen, die 

sich primär an den Bankrat als oberstes Aufsichtsorgan richtet 

und ihm die Eckwerte für die strategische Ausrichtung der Bas-

ler Kantonalbank vorgibt. Die Eignerstrategie stützt sich auf die 

vom Regierungsrat erlassenen Richtlinien zur Public Corporate 

Governance und auf  des 

.

§ 19

Der Grosse Rat erhält die Eignerstrategie zur Kenntnisnahme. 

Dem Finanzdepartement obliegt die Eignervertretung der Basler 

Kantonalbank und das Finanzdepartement agiert als Vermittler 

zwischen Regierungsrat und Bankrat. Es überprüft die Eigner-

strategie spätestens alle vier Jahre und stellt dem Regierungsrat 

Antrag. Vorbehalten bleiben Anpassungen seitens des Eigners, 

welche einen Beschluss durch den Regierungsrat des Kantons 

Basel-Stadt bedürfen.

Der Kanton Basel-Stadt sorgt gemäss  der 

 mit günstigen Rahmenbedingungen für die Entwicklung 

einer leistungsfähigen und strukturell ausgewogenen Wirt-

schaft. Der Kanton Basel-Stadt orientiert sich gemäss  der 

Kantonsverfassung an den Bedürfnissen und am Wohlergehen 

der Bevölkerung.

§ 29

§ 15

Die Basler Kantonalbank trägt dazu bei, diese Ziele zu erreichen, 

indem sie die Bevölkerung und die lokale Wirtschaft mit Bank-

dienstleistungen versorgt. Hierzu gehören der Zahlungsverkehr, 

die Anlage- und Finanzierungsgeschäfte, innovative und auf 

Kundenbedürfnisse abgestimmte Produkte sowie die Förderung 

von Wohneigentum. Ferner dient die Basler Kantonalbank dem 

Kanton Basel-Stadt durch ihr soziales, gesellschaftliches und 

auch wirtschaftliches Engagement, beispielweise bei KMU und 

bei Startup-Unternehmen.

Die Eignerstrategie ergänzt die übergeordneten Ziele mit politi-

schen Vorgaben sowie mit Vorgaben zur Führung und Steue-

rung der Basler Kantonalbank. Zum einen soll die Basler Kanto-

nalbank ihre Entscheide nach betriebswirtschaftlichen Grund-

sätzen fällen und nur solche Risiken eingehen, die für eine Bank 

ihrer Grösse und Ausrichtung vertretbar sind. Zum anderen hat 

die Basler Kantonalbank eine langfristig ausgerichtete Ge-

schäftspolitik zu verfolgen.

Die Erwartung einer soliden Eigenmittelausstattung der Basler 

Kantonalbank ist durch die Vorgabe verstärkt, die tatsächliche 

Eigenmittelausstattung bei drei bis sieben Prozentpunkten über 

dem gesetzlich und aufsichtsrechtlich geforderten Wert einzu-

halten. Ebenfalls erwartet der Eigner von der Basler Kantonal-

bank, dass auch die von ihr kontrollierten Banken über eine soli-

de Eigenmittelausstattung verfügen und eine Weissgeldstrate-

gie verfolgen. In finanzieller Hinsicht erwartet der Kanton Basel-

Stadt eine Gewinnablieferung über die vier Jahre von durch-

schnittlich mindestens  pro Jahr.65 Mio. CHF

Die Basler Kantonalbank ist angehalten, eine fortschrittliche und 

sozialverantwortliche Personalpolitik zu verfolgen. Sie fördert 

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Um die Gleichstellung 

der Geschlechter zu fördern, strebt der Bankrat an, dass im Ka-

der und in der Geschäftsleitung Frauen und Männer mindes-

tens zu je einem Drittel vertreten sind. Die Lohngleichheit zwi-

schen Männern und Frauen ist regelmässig zu überprüfen. Die 

Eignerstrategie legt ebenfalls fest, dass sich die Basler Kanto-

nalbank in der Berufsbildung engagiert und die Beschäftigung 

von Menschen mit Beeinträchtigung fördert.

Die Eignerstrategie formuliert verstärkt klare Vorgaben an die 

Basler Kantonalbank zur Förderung der Nachhaltigkeit und zur 

Verlangsamung des Klimawandels. Der Bankrat nimmt sich die-

ser wichtigen Thematik im Konzern BKB an. Der Eigner erwartet 

von der Basler Kantonalbank eine ambitionierte Strategie zur 

Senkung der Klimarisiken, einen Beitrag zu einer ausgewoge-

nen sowie ökologisch, wirtschaftlich und sozial nachhaltigen 

Entwicklung des Kantons Basel-Stadt, sodass auch künftige Ge-

nerationen ihre Bedürfnisse befriedigen können. Dies umfasst 

die betriebliche Nachhaltigkeit der Basler Kantonalbank, die Rol-

le der Bank für die nachhaltige Entwicklung der Region, die Ver-

sorgung mit nachhaltigen Bankprodukten und die Übernahme 

der sozialen Verantwortung als Arbeitgeber. Bis spätestens 

2030 soll der betriebliche CO -Ausstoss ( ) der Basler 

Kantonalbank Netto-Null betragen.

2 Scope 1

Ziffer 1.3

Eignerstrategie

Gesetzes über die Basler Kanto-

nalbank

Kantonsverfas-

sung
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2.1 Kapital

Das Gesellschaftskapital der Basler Kantonalbank beträgt per 

31.12.2025 . Es besteht aus dem vom Kanton Ba-

sel-Stadt zur Verfügung gestellten Dotationskapital von 

 und dem an der Börse gehandelten Partizipati-

onsscheinkapital von .

354,2 Mio. CHF

304 Mio. CHF

50,2 Mio. CHF

Gemäss  des  wird 

das Dotationskapital vom Kanton unbefristet zur Verfügung ge-

stellt und der Kanton wird nach Möglichkeit aus dem Jahresge-

winn entschädigt. Das Partizipationsscheinkapital darf die Höhe 

des ausstehenden Dotationskapitals nicht übersteigen.

§ 7

2.2 Kapitalband und bedingtes 

Kapital im Besonderen

Mit Beschluss vom 29.6.2000 hat der Grosse Rat des Kantons 

Basel-Stadt den Regierungsrat ermächtigt, auf Antrag der Basler 

Kantonalbank das Dotationskapital bis auf  zu er-

höhen. Dieser Beschluss ist nicht befristet. Bedingtes Kapital be-

steht keines.

350 Mio. CHF

2.3 Kapitalveränderungen

Der Nachweis des Eigenkapitals ist in der 

 resp. in der  Basler 

Kantonalbank aufgeführt.

2.4 Aktien und 

Partizipationsscheine

Neben dem Dotationskapital verfügt die Basler Kantonalbank 

über ein zusätzliches Partizipationsscheinkapital. Per 

31.12.2025 beträgt der Nominalwert des Partizipationsscheinka-

pitals . Das Partizipationsscheinkapital ist unter-

teilt in  Partizipationsscheine mit einem Nennwert von 

. Es ist vollständig einbezahlt (Valorennummer 923646, 

ISIN CH0009236461). Die Basler Kantonalbank hat keine Aktien 

emittiert.

50,2 Mio. CHF

5 900 000

CHF 8.50

Die Partizipationsscheine der Basler Kantonalbank repräsentie-

ren ein Miteigentum an der Basler Kantonalbank mit einem dem 

Geschäftsgang entsprechenden Anspruch auf einen Anteil am 

Jahresgewinn in Form einer Dividende. Mit dem Besitz von Parti-

zipationsscheinen sind keine Mitwirkungsrechte verbunden, ins-

besondere kein Stimmrecht und keine damit zusammenhängen-

den Rechte. Im Falle der Erhöhung des Partizipationsscheinka-

pitals sind die Partizipanten nach Massgabe des Nennwerts ih-

rer bisherigen Partizipationsscheine berechtigt, neue Partizipati-

onsscheine zu beziehen. Der Bankrat kann das Bezugsrecht der 

Partizipanten ganz oder teilweise ausschliessen.

Im Berichtsjahr wurden keine Partizipationsscheine im Markt 

platziert und die Basler Kantonalbank hat auch keine Partizipati-

onsscheine über die Börse verkauft. Per 31.12.2025 hielt die 

Basler Kantonalbank eigene Partizipationsscheine im Handels-

bestand und in den Finanzanlagen von insgesamt  (Vor-

jahr: ) des Partizipationsscheinkapitals.

13,6 %

13,6 %

2.5 Genussscheine

Die Basler Kantonalbank hat keine Genussscheine emittiert.

2.6 Beschränkung der 

Übertragbarkeit und der Nominee-

Eintragungen

Die BKB-Partizipationsscheine sind Inhaberpapiere, weshalb 

auch keine Beschränkungen in der Übertragbarkeit und keine 

Einschränkungen bezüglich Nominee-Eintragungen bestehen.

2.7 Wandelanleihen und Optionen

Die Basler Kantonalbank hat weder Wandelanleihen noch Optio-

nen auf eigene Partizipationsscheine emittiert.

2.8 Staatsgarantie

Gemäss dem  gewährt der 

Kanton Basel-Stadt der Basler Kantonalbank eine Staatsgarantie 

und haftet somit subsidiär für die Verbindlichkeiten der Basler 

Kantonalbank. Keine Staatsgarantie besteht für das Partizipati-

onskapital, für nachrangige Verbindlichkeiten der Basler Kanto-

nalbank, für Verbindlichkeiten der Basler Kantonalbank gegen-

über Tochtergesellschaften und kontrollierten Unternehmen 

und deren Gläubigern oder Gesellschaftern sowie für Verbind-

lichkeiten der Tochtergesellschaften und kontrollierten Unter-

nehmen selbst. Kontrollierte Unternehmen werden in der Regel 

als eigenständige Einheit geführt und treten eigenständig am 

Markt auf. Die Bank Cler bleibt weiterhin eine eigenständige ju-

ristische Person mit eigener Rechtspersönlichkeit, eigenem Haf-

tungssubstrat, eigenem Marktauftritt und eigener FINMA-Bewil-

ligung.

Um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, hat die Basler 

Kantonalbank dem Kanton die Staatsgarantie abzugelten. Für 

die Festlegung der Höhe der Abgeltung wird das sogenannte 

Kostenvorteilsmodell herangezogen. Die Basler Kantonalbank 

kann sich aufgrund der Staatsgarantie günstiger am Kapital-

markt finanzieren. Mit Entscheid des Regierungsrats vom 

16.10.2024 wurde die Abgeltung der Staatsgarantie durch die 

Basler Kantonalbank für die Jahre 2025 bis 2028 festgelegt. Sie 

beträgt jährlich .15,2 Mio. CHF

Gesetzes über die Basler Kantonalbank

konsolidierten Jahres-

rechnung Jahresrechnung des Stammhauses

Gesetz über die Basler Kantonalbank

Kapitalstruktur
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Vorbemerkungen

Die Zusammensetzung des Bankrats ist in  des 

 geregelt. Der Bankrat besteht aus 

dem Präsidenten, der Vizepräsidentin und weiteren sieben Mit-

gliedern, wobei die Mehrheit der Mitglieder im Kanton Basel-

Stadt wohnhaft sein muss. Das Oberleitungsorgan der Basler 

Kantonalbank soll zudem ausgewogen zusammengesetzt sein, 

sodass alle für die Basler Kantonalbank wesentlichen Kompe-

tenzen abgedeckt werden. Die Mitglieder des Bankrats müssen 

in der Lage sein, die Aktivitäten der Basler Kantonalbank selbst-

ständig zu beurteilen und über ein genügend grosses Mass an 

Verständnis für den Leistungsauftrag und die öffentliche Aufga-

be der Basler Kantonalbank verfügen. Die Basis dafür bildet eine 

adäquate akademische Qualifikation, vorzugsweise in Wirt-

schaftswissenschaften, in Jurisprudenz oder Revision sowie fun-

dierte Branchenkenntnisse des Finanzsektors oder Erfahrungen 

in Unternehmensführung.

§ 11

Nicht wählbar in den Bankrat sind Mitglieder des Grossen Rats, 

des Regierungsrats, weitere Magistratspersonen, Mitarbeitende 

der kantonalen Verwaltung sowie Verwaltungsräte anderer öf-

fentlich-rechtlicher Anstalten des Kantons. Kein Mitglied des 

Bankrats gehörte der Geschäftsleitung an oder war in anderer 

Funktion (insbesondere Aufträge, Mandate, Anstellungen) für 

die Basler Kantonalbank tätig. Personen, die miteinander verhei-

ratet sind, in eingetragener Partnerschaft oder in einem gefes-

tigten Konkubinat leben, im ersten oder zweiten Grad verwandt 

oder verschwägert sind, dürfen nicht gleichzeitig den Bankorga-

nen angehören. Der Regierungsrat schliesst mit den Mitgliedern 

des Bankrats Mandatsvereinbarungen ab. Das Mandat umfasst 

die Verpflichtung auf die Eignerstrategie des Kantons Basel-

Stadt sowie Regeln zur Berichterstattung an den Kanton.

Der Regierungsrat hat am 11.12.2024 den Bankrat der Bas-

ler Kantonalbank für eine vierjährige Amtsperiode ab 

1.4.2025 bis 31.3.2029 bestätigt. Anstelle der nicht mehr 

zur Verfügung stehenden Bankräte, Karoline Sutter und Urs 

Berger, wurden neu Sonja Stirnimann und Prof. Dr. Felix 

Uhlmann ins Gremium gewählt.

Der Bankrat konstituierte sich am 26.3.2025 für die Amtsdauer 

bis 2029. Dabei wurden auch die Ausschüsse des Gremiums 

bestellt, deren Zusammensetzung per 1.4.2025 in Kraft trat (vgl. 

Abbildung unter «Vorbemerkungen» in ).

Alle Mitglieder erfüllen die Anforderungen an die Unabhängig-

keit gemäss FINMA-Rundschreiben 2017/1 «Corporate Gover-

nance – Banken».

Gesetzes 

über die Basler Kantonalbank

Ziffer 3.5

Bankrat
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3.1 Mitglieder des Bankrats

Nachfolgend werden die per 31.12.2025 amtierenden Mitglieder 

des Bankrats aufgeführt.

Adrian Bult

Präsident (seit 1.4.2017),

Mitglied des Bankrats seit 1.4.2017

Lic. oec. HSG; Ökonom, professioneller Verwaltungsrat

Schweizer Bürger, geb. 19.1.1959

Ausschuss:

Vergütungs- und Nominationsausschuss

Kompetenzen:

• Strategische Führung in unterschiedlichen Branchen/

Unternehmen im öffentlichen Umfeld

• Bankwesen

• Personal Management, einschliesslich Vergütungswesen

• Informationstechnologie (IT)

• Regulatory Management

Berufliche Laufbahn:

• 2007–2012, Chief Operating Officer (COO), Mitglied der 

Geschäftsleitung, Avaloq Evolution AG, Zürich

• 2006–2007, Chief Executive Officer (CEO), Swisscom 

Mobile AG, Bern; Mitglied der Gruppenleitung, Swisscom 

AG, Bern

• 2001–2006, Chief Executive Officer (CEO), Swisscom 

Fixnet AG, Bern; Mitglied der Gruppenleitung, Swisscom 

AG, Bern

• 1998–2000, Chief Information Officer (CIO), Mitglied der 

Gruppenleitung, Swisscom AG, Bern

• 1997–1998, Leiter Informatik, Telekom PTT 1997, 

Regionenleiter Schweiz/Österreich/Osteuropa/

Deutschland, IBM (Schweiz)

• 1995–1996, Profit-Center-Leiter Banken Schweiz/ 

Österreich/Osteuropa, IBM (Schweiz, Österreich); Mitglied 

der Geschäftsleitung, IBM (Schweiz)

• 1989–1994, Abteilungsleiter Marktentwicklung Banken, 

Profit-Center-Leiter Banken, IBM (Schweiz), Zürich

• 1988–1989, Industry-Spezialist, IBM (United Kingdom)

• 1984–1987, Marketing Assistant, Verkaufsberater, IBM 

(Schweiz), Zürich

Mandate:

• Seit 2022, Mitglied des Verwaltungsrats, 

, BernGARAIO REM AG

• Seit 2015, Mitglied des Verwaltungsrats, 

, ZürichParsumo Capital AG

• Seit 2013, Mitglied des Verwaltungsrats, SWICA, 

Winterthur

• Seit 2012, Mitglied des Verwaltungsrats, , 

Baar

Alfred Müller AG

• Seit 2011, Mitglied des Verwaltungsrats, AdNovum, Zürich 

(seit 2016, Präsident des Verwaltungsrats)

• Seit 2007, Mitglied des Verwaltungsrats der Swissgrid AG, 

Laufenburg (seit 2012, Präsident des Verwaltungsrats)
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Dr. Christine Hehli Hidber

Vizepräsidentin (seit 1.4.2017),

Mitglied des Bankrats seit 1.4.2017

Dr. iur.; Advokatin

Schweizer Bürgerin, geb. 18.7.1968

Ausschüsse:

Prüfungsausschuss (Vizepräsidentin)

Vergütungs- und Nominationsausschuss (Vorsitz)

Kompetenzen:

• Bankwesen

• Handel, Kredit- und Anlagegeschäft

• Finanzwesen, Revision, Rechnungswesen

• Personal Management, einschliesslich Vergütungswesen

• Legal & Compliance

• Regulatory Management

• Outsourcing, Datenschutz

• Tätigkeit als Anwältin (beratend und forensisch)

Berufliche Laufbahn:

• Seit 2022, Partnerin und Mitinhaberin, 

, LenzburgBecker I Gurini I Partner

• 2012–2021, Partnerin, , Binder 

Rechtsanwälte, Lenzburg und Baden

Stv. Geschäftsführerin

• 2009–2011, Inhaberin, Advokatur Hehli Hidber, Lenzburg

• 1998–2008, UBS AG, Zürich und London

• 2002–2007, Head Corporate Legal und Executive Director, 

Litigation Manager, UBS Investment Bank Schweiz, 

Zürich-Opfikon

• 2000–2001, International Assignee, UBS Warburg, London

• 1998–2002, Rechtskonsulentin, UBS Investment Bank 

Schweiz, Zürich-Opfikon

Mandate:

• Seit 2025, Mitglied des Verwaltungsrats, Valtema AG und 

ihrer Tochtergesellschaft Brunex, Brunegg

• Seit 2021, Vizepräsidentin (seit 2024 Co-Präsidium), 

Stiftung Künstlerhaus Boswil, Boswil

• Seit 2020, Vizepräsidentin des Verwaltungsrats (seit 2019 

Mitglied), Hapimag AG, Steinhausen, Zug

• Seit 2015, Mitglied des Verwaltungsrats, Basler & 

 (Ingenieure, Planer und Berater), ZürichHofmann AG

• Seit 2015, Mitglied des Beirats, Law School HSG 

Universität , St. Gallen St. Gallen
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Mathis Büttiker

Mitglied des Bankrats seit 1.4.2021

Lic. iur. Rechtsanwalt, Executive MBA

Schweizer Bürger, geb. 5.4.1969

Ausschuss:

Vergütungs- und Nominationsausschuss

Kompetenzen:

• Operative und strategische Führung von Privatbanken

• Handels- und Anlagegeschäft

• Wealth Management und Family Office Services

• Personal Management, einschliesslich Vergütungswesen

• Stiftungswesen und Philanthropie

Berufliche Laufbahn:

• Seit 2019, Geschäftsführender Inhaber, BTK21 AG, Basel

• 2018–2019, Mitglied der Leitung Wealth Management, 

Managing Director, , ZürichBank Vontobel AG

• 2018, Mitglied der Geschäftsleitung / Leiter Investment 

Office Raiffeisen Gruppe, 

, St. GallenNotenstein La Roche Privatbank AG

• 2016–2018, Mitglied der Geschäftsleitung / 

, 

, 

Leiter Investment Solutions

Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen

• 2015–2016, Managing Director, 

, Notenstein La Roche Privatbank AG St. Gallen

• 2014–2015, Mitglied der Geschäftsleitung, Mitinhaber, 

Bank La Roche & Co AG, Basel

• 2013, Mitglied der Geschäftsleitung, unbeschränkt 

haftender Teilhaber, La Roche & Co Banquiers, Basel

• 2008–2012, Mitglied der Geschäftsleitung, beschränkt 

haftender Teilhaber, , Basel und La Roche & Co Banquiers

Hong Kong SAR

• 2005–2007, Stellvertretender Direktor, 

, BaselLa Roche & Co Banquiers

• 2004, Rechtskonsulent, La Roche & Co Banquiers, Basel

• 2003–2004, Mitglied der Geschäftsleitung, Direktor, ITAG 

Internationale Treuhand AG, Basel

• 2001–2002, Vizedirektor, ITAG Internationale Treuhand 

AG, Basel

Mandate:

• Seit 2024, Vize Präsident des Verwaltungsrats (seit 2017 

Mitglied), Endress+Hauser AG, Reinach BL

• Seit 2023, Mitglied des Verwaltungsrats, Endress Familien 

AG, Reinach BL

• Seit 2020, Mitglied des Verwaltungsrats, , 

Baar

BTK21 Web AG

• Seit 2019, Mitglied des Verwaltungsrats, BTK21 AG, Basel

• Seit 2018, Mitglied des Stiftungsrats, DCS Stiftung, Basel

• Seit 2015, Mitglied des Vorstands, , 

Dübendorf

Verein Smiling Gecko

• Seit 2014, Mitglied des Stiftungsrats, , 

Basel

Stiftung Dychrain

• Seit 2001, Mitglied des Stiftungsrats, 

, VaduzFondation Claude et Giuliana

• Seit 2001, Präsident des Stiftungsrats, 

, BaselStiftung für cerebral Gelähmte
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Dr. Jacqueline Henn 

Mitglied des Bankrats seit 1.4.2017

Dr. oec.; Dozentin an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 

der Universität Basel

Doppelbürgerin Schweiz/Deutschland, geb. 12.8.1969

Ausschuss:

Risikoausschuss

Kompetenzen:

• Finanzmarkttheorie

• Risikomanagement und Risikomodelle

• Nachhaltigkeit

• Künstliche Intelligenz KI

• Altersvorsorge/Pensionskassen

• Aus- und Weiterbildungswesen

Berufliche Laufbahn:

• 2015–2017, Mitglied des Verwaltungsrats, , 

Basel

Bank Cler AG

• 2004–2019, Studiengangleiterin des CAS Financial 

Markets, Universität Basel, Basel

• Seit 2001, Dozentin an der Wirtschaftswissenschaftlichen 

Fakultät, , BaselUniversität Basel

• 1997–2000, Wissenschaftliche Mitarbeiterin am 

Schweizerischen Institut für Banken und Finanzen, 

Universität St. Gallen

• 1995–1996, Controlling, Verantwortlich für Einführung 

Marktzinsmethode,  Kantonalbank, St. Galler St. Gallen

• 1994, Controlling, Verantwortlich für Einführung Activity 

Based Costing, DG-Bank Hong Kong Branch, Hong Kong

Mandate:

• Seit 2025, Mitglied des Verwaltungsrats der Inrate AG, 

Zürich

• Seit 2023, Co-Präsidentin der Vorsorgekommission der 

Musik-Akademie Basel

• Seit 2021, Stiftungsrätin (seit 2022 Vizepräsidentin des 

Stiftungsrats) der Nest Sammelstiftung, Zürich

• Seit 2021, Mitglied der Anlagekommission der 

Universität Basel

• Seit 2019, Mitglied der Anlagekommission der 

, ZürichNest Sammelstiftung
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Priscilla M. Leimgruber

Mitglied des Bankrats seit 1.4.2017

Executive MBA; Fürsprecherin

Schweizer Bürgerin, geb. 10.4.1970

Ausschuss:

Risikoausschuss

Vergütungs- und Nominationsausschuss

Kompetenzen:

• Strategische Führung im Bankwesen

• Strategische Führung in der Energiewirtschaft inkl. 

Beteiligungsmanagement

• IT und Digitale Transformation

• Compliance

• Nachhaltigkeit

• Risiko Management

• Finanzwesen

Berufliche Laufbahn:

• Seit 2023, Leiterin IT und Mitglied der erweiterten 

Geschäftsleitung, , MünchensteinPrimeo Energie

• 2015–2023, Leiterin Beteiligungs-/Riskmanagement, 

Primeo Energie, Münchenstein

• 2009–2014, Managing Director, Head Finance & 

Administration, International Capital Market Association, 

Zürich

• 2002–2009, Bereichsleiterin Finanz & Logistik, Mitglied 

der Geschäftsleitung, Glarner Kantonalbank, Glarus

• 2001–2002, Consultant Risikomanagement, 

/Ernst & Young AG, ZürichArthur Anderson AG

• 1999–2001, Leiterin Kreditrisikocontrolling, 

 der RaiffeisenbankenSchweizer Verband

• 1996–1998, Mitarbeiterin Rechtsdienst, 

Schweizer Verband der Raiffeisenbanken

Mandate:

• Seit 2025, Mitglied des Verwaltungsrats der Primeo 

Energie Italia

• Seit 2016, Mitinhaberin, Generalum GmbH, Zwingen
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Domenico Scala

Mitglied des Bankrats seit 1.4.2017

Ökonom, professioneller Verwaltungsrat

Doppelbürger Schweiz/Italien, geb. 3.5.1965

Ausschüsse:

Risikoausschuss (Vorsitz)

Prüfungsausschuss

Kompetenzen:

• Strategische Führung von Unternehmen in 

unterschiedlichen Branchen

• Erfahrung in der operativen Konzernführung 

internationaler Unternehmen

• Finanzwesen, Revision, Rechnungswesen

• Risikomanagement

• Compliance

Berufliche Laufbahn:

• 2007–2011, Chief Executive Officer (CEO), 

, ZürichNobel Biocare AG

• 2003–2007, Chief Financial Officer (CFO), , 

Basel

Syngenta AG

• 2000–2003, Group Treasurer,  BaselRoche Holding AG,

• 1998–2000, Head of Corporate Finance, 

, BaselRoche Holding AG

• 1995–1998, Area Director Corporate Finance, Roche 

Holding AG, Basel

• 1993–1995, Finance Director, Panalpina (Italy), Italien

• 1990–1993, Senior Internal Auditor, Nestle SA, Vevey

Mandate:

• Seit 2025, Verwaltungsrat Lookthrough AG, Herisau

• Seit 2019, Präsident des Verwaltungsrats, Switzerland 

Innovation Park BaselArea

• Seit 2017, Präsident des Verwaltungsrats, , 

Basel

Testaris AG

• Seit 2017, Präsident des Verwaltungsrats, 

, BaselOettinger Davidoff AG

• 2011–2025, Präsident des Verwaltungsrats, Basilea 

Pharmaceutica AG, Basel

• Seit 2015, Präsident des Vorstands, BaselArea.swiss, 

Basel
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Sonja Stirnimann

Mitglied des Bankrats seit 1.4.2025

Eidg. Dipl. Wirtschaftsprüferin, Int. Executive MBA Financial 

Services & Insurance HSG/HEC

Schweizer Bürgerin, geb. 13.5.1975

Ausschuss:

Prüfungsausschuss (Vorsitz)

Kompetenzen:

• Strategische Unternehmensführung unterschiedlicher 

Branchen

• Corporate Governance

• Bankwesen

• Finanzwesen, Revision, Rechnungswesen

• Risikomanagement

• Strategisches Cyber Security Management

• Prävention für und Reaktion bei (forensische 

Untersuchungen) Non-Compliance, Wirtschafts- und 

Cyberdelikten

• Nachhaltigkeit

Berufliche Laufbahn:

• Seit 2014 Managing Partner, Structuul AG, Rotkreuz

• 2008–2013, Senior Manager, Fraud Investigation & 

Dispute Services, EY, Zürich

• 2004–2008, Head Financial Services Controlling & 

Reporting (FH), Holcim, Zürich

• 1992–2004, Diverse Verantwortlichkeiten im Bereich 

Bank-, Finanz- und Prüfwesen (u. a. Schweizerischer 

Bankverein, UBS, Deloitte, BDO)

Mandate:

• Seit 2017 Vorstandsmitglied EXPERTsuisse, Zürich

• Seit 2014 Verwaltungsratspräsidentin, Structuul AG, 

Rotkreuz
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Prof. Dr. Kristyna Ters

Mitglied des Bankrats seit 1.4.2021

Prof. Dr. rer. pol., Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, 

Hochschule für Wirtschaft, Basel

Schweizer Bürgerin, geb. 29.10.1978

Ausschuss:

Risikoausschuss

Kompetenzen:

• Handelstätigkeit bei einer Bank

• Finanzmarkttheorie

• Geldtheorie und Makroökonomie

• Risikomanagement und Risikomodelle

• Nachhaltigkeit

• Compliance

Berufliche Laufbahn:

• Seit 2020, Professor of Credit Risk and Finance, University 

of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland 

FHNW

• 2015–2020, Postdoctoral Researcher, University of Basel/

WWZ

• 2011–2015, PhD Researcher, University of Basel/WWZ

• 2016–2020, BIS Research Fellow, 

 (BIS)Bank for International Settlements

• 2013–2020, Lecturer, University of Applied Sciences and 

Arts Northwestern Switzerland FHNW

• 2015–2016, Research Advisor, Česká národní banka (CNB)

• 2012, Quantitative Analyst, Vescore Solutions AG

• 2006–2008, Senior Portfolio Manager & Analyst Fixed 

Income, Head of Trading Desk Infidar Investment 

Advisory, Bank Julius Bär Group

• 2004–2006, Senior Fixed Income Analyst, 

Management Research

UBS Wealth

• 2000–2004, Fixed Income Analyst, VZ VermögensZentrum

Mandate:

• Seit April 2021, Research Fellow, /WWZUniversity of Basel
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Prof. Dr. Felix Uhlmann

Mitglied des Bankrats seit 1.4.2025

Prof. Dr. iur. Universität Zürich, Lehrstuhl für Staats- und 

Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre, Zürich

Schweizer Bürger, geb. 23.4.1969

Ausschuss:

Risikoausschuss

Kompetenzen:

• Öffentliches Wirtschaftsrecht und (Wirtschafts-) 

Regulierung

• Staats- und Verwaltungsrecht sowie Public Corporate 

Governance

Berufliche Laufbahn:

• Seit 2006, Professor an der Universität Zürich, Lehrstuhl 

für Staats- und Verwaltungsrecht sowie 

Rechtsetzungslehre, Zürich

• 1999, Advokaturexamen Basel-Stadt und Tätigkeit bei 

Advokatur und Notariat Wenger Plattner, seit 2006 als 

Konsulent, Basel

• 1988–1996, Studium, Doktorat und LL.M. in Basel, 

Lausanne und an der Harvard Law School

Mandate:

• Seit 2017, Stiftungsrat BVK (Personalvorsorge des 

Kantons Zürich), Mitglied Anlageausschuss, Zürich

• Seit 2017, Präsident Kommission für das Kunstmuseum 

Basel, Basel
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3.2 Weitere Tätigkeiten 

und Interessenbindungen

Die weiteren Tätigkeiten und Interessenbindungen der Mitglie-

der des Bankrats sind unter  aufgeführt.

3.3 Zulässigkeit von Tätigkeiten 

ausserhalb der Basler 

Kantonalbank

Im  gibt es keine spezifi-

sche Regelung, in welcher die maximale Anzahl der zulässigen 

Tätigkeiten in obersten Leitungs- und Verwaltungsorganen von 

Unternehmen und anderen Rechtseinheiten, die nicht durch die 

Basler Kantonalbank kontrolliert werden, für Mitglieder des 

Bankrats beschränkt wird. Hingegen gibt es spezifische weitere 

Tätigkeiten, welche mit der Wahl in den Bankrat unvereinbar 

sind (vgl.   ; siehe auch unter Vorbemerkungen).§ 11 Abs. 5 und 6

3.4 Wahl und Amtszeit

Die Wahl der Mitglieder und des Präsidenten sowie der Vizeprä-

sidentin erfolgt durch den Regierungsrat des Kantons Basel-

Stadt.

Die Anzahl der Mitglieder des Bankrats ist im Gesetz über 

die Basler Kantonalbank (  ) auf mindestens 

 bis maximal elf Mitglieder (inkl. Präsident und 

) beschränkt.

§ 11 Abs. 1

sieben

Vizepräsident

Im Übrigen konstituiert sich der Bankrat selbst. Die Amtsdauer 

beträgt vorbehältlich einer Abberufung durch den Regierungs-

rat vier Jahre. Insgesamt darf die Amtszeit eines Mitglieds 

 nicht überschreiten.16 Jahre

Der Regierungsrat hat am 11.12.2024 den Bankrat der Basler 

Kantonalbank für eine vierjährige Amtsperiode ab 1.4.2025 ge-

wählt, d.h., die Amtsdauer aller Mitglieder des Bankrats läuft bis 

Ende März 2029.

Erstmalige Wahl in den Bankrat

  Funktion Erstmalige Ernennung

Adrian Bult Präsident

(seit 1.4.2017)

1.4.2017

Dr. Christine Hehli Hidber Vizepräsidentin

(seit 1.4.2017)

1.4.2017

Mathis Büttiker   1.4.2021

Dr. Jacqueline Henn   1.4.2017

Priscilla M. Leimgruber   1.4.2017

Domenico Scala   1.4.2017

Sonja Stirnimann   1.4.2025

Prof. Dr. Kristyna Ters   1.4.2021

Prof. Dr. Felix Uhlmann   1.4.2025

3.5 Interne Organisation

Bankrat

 des  nennt die dem 

Bankrat obliegenden unübertragbaren und unentziehbaren 

Oberleitungs-, Aufsichts- und Kontrollaufgaben. Diese umfassen 

insbesondere die Festlegung der Organisation, den Erlass des 

Geschäfts- und Organisationsreglements unter Vorbehalt der 

Genehmigung durch den Regierungsrat, den Erlass weiterer 

Spezialreglemente sowie die Erteilung der dafür notwendigen 

Weisungen. Der Bankrat beschliesst zudem die Unternehmens-

strategie auf der Basis des Gesetzes und der Eignerstrategie so-

wie der Risikopolitik.

§ 12

Mit Inkrafttreten des revidierten Gesetzes über die Basler 

Kantonalbank per 11.7.2024 hat der Bankrat neu die 

 der Konzernleitung zu ernennen.Mitglieder

Zu den weiteren Aufgaben des Bankrats gehört die Aufsicht 

über die mit der Geschäftsführung betrauten Personen, nament-

lich im Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Reglemente und 

Weisungen. Der Bankrat nimmt ebenfalls die periodische Be-

richterstattung der Geschäftsleitung über die Lage der Basler 

Kantonalbank und den laufenden Geschäftsgang, sowie über 

die Nachhaltigkeitsleistung entgegen. Im Rahmen der laufen-

den Umsetzungsarbeiten des revidierten 

 werden diverse Reglemente überarbeitet und 

die Organisationsstruktur im Konzern BKB überprüft (vgl. Vorbe-

merkungen).

Der Bankrat ernennt die Leitung des Konzerninspektorats und 

beruft diese bei Bedarf ab. Er nimmt zudem den Bericht des 

Konzerninspektorats entgegen und hat die Aufsicht über die 

Umsetzung der Verbesserungsvorschläge des Konzerninspek-

torats. Der Bankrat stellt den Antrag an den Regierungsrat be-

züglich Wahl der Prüfgesellschaft. Er nimmt die Berichte der 

Prüfgesellschaft über die Aufsichts- und Rechnungsprüfung 

entgegen, bespricht diese und hat die Aufsicht über die Umset-

zung ihrer Verbesserungsvorschläge. Der Bankrat sorgt für die 

Weiterleitung der Berichte der Prüfgesellschaft an den Regie-

Ziffer 3.1

Gesetz über die Basler Kantonalbank

Gesetzes über die Basler Kantonalbank

Gesetzes über die Bas-

ler Kantonalbank
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rungsrat unter Beachtung des Bankkundengeheimnisses. Zu-

dem entscheidet der Bankrat über die Eröffnung und die 

Schliessung von Geschäfts- und Zweigstellen, über die Grün-

dung, den Erwerb und die Veräusserung von Tochtergesell-

schaften und anderen wesentlichen Beteiligungen sowie über 

die Errichtung von Stiftungen. Er trägt die Verantwortung für die 

Errichtung und Aufrechterhaltung einer den Erfordernissen der 

Basler Kantonalbank und den gesetzlichen Bestimmungen ge-

nügenden Rechnungslegung und Finanzplanung sowie für ein 

den gesetzlichen Anforderungen genügendes Risikomanage-

ment und internes Kontrollsystem (IKS).

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Regierungsrat 

legt der Bankrat das Entschädigungsmodell für den Bankrat fest 

und verabschiedet den Geschäftsbericht (Jahresbericht und Jah-

resrechnung). Ebenfalls mit Zustimmung des Regierungsrats 

entscheidet der Bankrat über die Schaffung, Erhöhung und Re-

duktion des Partizipationsscheinkapitals, die Ausgabe von Parti-

zipationsscheinen sowie die Festsetzung der Dividende auf das 

Partizipationsscheinkapital.

Der Bankrat kann gemäss  des 

 auch die Vorbereitung und die Ausführung seiner 

Beschlüsse sowie die Überwachung von Geschäften den Aus-

schüssen oder einzelnen Mitgliedern zuweisen. Er bildet aus 

seiner Mitte mindestens einen Prüfungs- und Risikoausschuss 

sowie einen Vergütungs- und Nominationsausschuss. Der 

Bankrat hat im Rahmen der Überarbeitung des Geschäfts- und 

Organisationsreglements über die Neuregelung der Ausschüs-

se und deren Aufgaben und Funktionen zu entscheiden.

§ 13

Personelle Zusammensetzung des Bankrats und seiner Ausschüsse per 31.12.2025

  Bankrat Risikoausschuss Prüfungsausschuss Vergütungs- und Nomina-

tionsausschuss

Adrian Bult Präsident     Mitglied

Dr. Christine Hehli Hidber Vizepräsidentin   Mitglied Vorsitz

Mathis Büttiker Mitglied     Mitglied

Dr. Jacqueline Henn Mitglied Mitglied    

Priscilla M. Leimgruber Mitglied   Mitglied Mitglied

Domenico Scala Mitglied Vorsitz Mitglied  

Sonja Stirnimann Mitglied   Vorsitz  

Prof. Dr. Kristyna Ters Mitglied Mitglied    

Prof. Dr. Felix Uhlmann Mitglied Mitglied    

Zur Rolle als oberstes Aufsichts- und Leitungsorgan des Kon-

zerns BKB wird auch auf den Abschnitt  verwie-

sen.

Der Bankrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten, so 

oft es die Geschäfte erfordern, jedoch mindestens einmal pro 

Quartal. Zudem können unter Angabe der Traktanden drei Mit-

glieder des Bankrats oder die Geschäftsleitung vom Bankrats-

präsidenten die Einberufung verlangen. An den Sitzungen neh-

men in der Regel die Mitglieder der Geschäftsleitung mit bera-

tender Stimme teil. Bei der Behandlung von Geschäften, welche 

die Revision betreffen, so etwa bei der Behandlung von Berich-

ten des Konzerninspektorats oder der externen Prüfgesell-

schaft, nehmen der Leiter des Konzerninspektorats mit beraten-

der Stimme und der leitende Prüfer der externen Prüfgesell-

schaft an der Sitzung des Bankrats teil.

Je nach Art der zu behandelnden Geschäfte nehmen unter Um-

ständen noch weitere Personen mit beratender Stimme an der 

Bankratssitzung teil. Bei der Behandlung von Geschäften, die 

das Vergütungssystem betreffen, finden die Beratung und die 

Beschlussfassung im Bankrat in der Regel in Anwesenheit des 

CEO, jedoch unter Ausschluss der übrigen Mitglieder der Ge-

schäftsleitung der Basler Kantonalbank statt. Bankratsinterne 

Geschäfte, wie insbesondere die Festlegung der Vergütungen 

für die Bankratsmitglieder und die Selbstevaluation des Bank-

rats, werden im Bankrat ohne Anwesenheit von Mitarbeiterin-

nen oder Mitarbeitern der Basler Kantonalbank behandelt.

Eine Selbstevaluation des Bankrats wird in der Regel jähr-

lich durchgeführt, letztmals im .Januar 2025

Seine Beschlüsse fasst der Bankrat in der Regel aufgrund der 

Berichte und der Anträge eines seiner Ausschüsse oder der Ge-

schäftsleitung. Der Bankrat und seine Ausschüsse entscheiden 

mit Stimmenmehrheit, wobei der Präsident bei Stimmengleich-

heit den Ausschlag gibt. Im Berichtsjahr wurden sechzehn Sit-

zungen vor Ort und mit einzelnen Teilnehmenden per Telefon- 

oder Videokonferenz abgehalten, die innerhalb des Kalender-

jahrs in zeitlicher Hinsicht gleichmässig verteilt waren. Im Sinne 

der obenstehenden Ausführungen nahmen die Mitglieder der 

Geschäftsleitung an allen diesen Bankratssitzungen ganz oder 

teilweise teil. Die durchschnittliche Sitzungsdauer betrug rund 

Gesetzes über die Basler 

Kantonalbank

Konzernstruktur
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dreieinviertel Stunden. Externe Berater wurden an einer Sitzung 

beigezogen.

Vorgehen bei Interessenkonflikten

Die Mitglieder des Bankrats haben ihre persönlichen und ge-

schäftlichen Angelegenheiten so zu regeln, dass Interessenkon-

flikte so weit wie möglich vermieden werden. Interessenkonflik-

te bestehen auch dann, wenn der Gegenstand Personen oder 

Gesellschaften betrifft, mit denen das Mitglied enge, persönli-

che Beziehungen pflegt. Mitglieder des Bankrats haben jegliche 

Interessenkonflikte dem Vorsitz offenzulegen, unbeachtet ob sie 

genereller Natur sind oder in Zusammenhang mit einer in einer 

Sitzung zu diskutierender Angelegenheit stehen. Die Anzeige 

des Interessenkonflikts ist im Sitzungsprotokoll zu dokumentie-

ren. Das entsprechende Mitglied ist grundsätzlich von der Bera-

tung ausgeschlossen. Mit einstimmiger Zustimmung der übri-

gen Mitglieder darf das Mitglied während der Beratung anwe-

send sein, nicht aber an der Beratung teilnehmen. Die Be-

schlussfassung erfolgt zwingend unter Ausschluss des Mit-

glieds.

Gemeinsame Regeln für die Ausschüsse

Die ständigen Ausschüsse analysieren ihre jeweiligen Sach- 

und Personalbereiche, bereiten in ihrem Zuständigkeitsgebiet 

die Grundlagen für die Sitzungen des Bankrats vor und unter-

stützen den Bankrat im Zusammenhang mit seiner Aufsichts- 

und Kontrollfunktion. Die Aufgaben von Ad-hoc-Ausschüssen 

legt der Bankrat jeweils anlässlich ihrer Bildung fest.

Der Prüfungs- und der Risikoausschuss sowie der Vergütungs- 

und der Nominationsausschuss setzen sich aus unabhängigen 

Mitgliedern des Bankrats zusammen. Als unabhängig gilt, wer 

nicht in anderer Funktion im Konzern beschäftigt ist und dies 

auch nicht innerhalb der letzten zwei Jahre gewesen ist. Mitglie-

der des Bankrats, die innerhalb der letzten zwei Jahre nicht bei 

der Prüfgesellschaft als leitender Prüfer für eine Konzernfinanz-

gesellschaft oder den Konzern beschäftigt gewesen sind, gelten 

ebenfalls als unabhängig, wenn sie zusätzlich keine geschäftli-

che Beziehung zum Konzern aufweisen, die zu Interessenkon-

flikten führt.

Der Vorsitz eines ständigen Ausschusses muss bei einem unab-

hängigen Mitglied des Bankrats liegen und dieses Mitglied darf 

nicht zugleich den Vorsitz eines anderen ständigen Ausschus-

ses innehaben.

Die Ausschüsse versammeln sich auf Einladung des jewei-

ligen Vorsitzes, so oft es die Geschäfte erfordern. Zudem 

können unter Angabe der Traktanden der Bankratspräsi-

dent, zwei Mitglieder eines Ausschusses, die Geschäftslei-

tung oder die Konzernleitung beim Vorsitz die Einberufung 

einer Sitzung eines Ausschusses verlangen.

Die Ausschüsse fassen ihre Beschlüsse in der Regel aufgrund 

eines Berichts und Antrags der Geschäftsleitung, der Konzern-

leitung oder einer von diesen oder dem Ausschuss selbst beauf-

tragten Person. Die Ausschüsse ziehen bei Bedarf weitere Per-

sonen mit beratender Stimme hinzu. Über die Beratungen wird 

ein Protokoll geführt.

Prüfungsausschuss

Der Bankrat setzt einen Prüfungsausschuss für die Basler Kan-

tonalbank und den Konzern ein. Der Vorsitz und alle weiteren 

Mitglieder des Prüfungsausschusses werden mit Inkrafttreten 

des überarbeiteten Geschäfts- und Organisationsreglements 

per 1.1.2026 neu auf Antrag des Präsidiums des Bankrats vom 

Bankrat gewählt. Er besteht aus vier Mitgliedern, die alle dem 

Bankrat angehören. Zusätzlich gelten die gemeinsamen Regeln 

für die Ausschüsse. Der Prüfungsausschuss unterstützt den 

Bankrat bei der Wahrnehmung seiner Überwachungsaufgaben. 

Die Bank Cler unterhält seit 1.1.2025 einen separaten gemisch-

ten Prüfungs- und Risikoausschuss. Der Prüfungsausschuss der 

Basler Kantonalbank und der gemischte Prüfungs- und Risiko-

ausschuss der Bank Cler führen periodisch gemeinsame Sitzun-

gen durch.

Der Prüfungsausschuss hat sich personell hinreichend von den 

anderen ständigen Ausschüssen zu unterscheiden. Der Bank-

ratspräsident darf dem Prüfungsausschuss der Basler Kantonal-

bank nicht angehören. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses 

verfügen über angemessene Kenntnisse und Erfahrungen im Fi-

nanz- und Rechnungswesen und sind mit der Tätigkeit der inter-

nen und externen Prüfer sowie den Grundprinzipien eines inter-

nen Kontrollsystems vertraut. Ein Mitglied des Risikoausschus-

ses nimmt in der Regel Einsitz im Prüfungsausschuss.

Nachstehend werden die per 31.12.2025 geltenden wichtigsten 

Regelungen beschrieben.

Der Prüfungsausschuss nimmt gleichzeitig Aufgaben im 

Stammhaus und im Konzern war und ist insbesondere zustän-

dig für die Überwachung und Beurteilung der finanziellen Be-

richterstattung und der Integrität der Finanzabschlüsse inklusi-

ve der Konzernrechnung einschliesslich deren Besprechung mit 

dem Chief Financial Officer, dem leitenden Prüfer und der Lei-

tung Konzerninspektorat. Die Überwachung und Beurteilung 

umfasst unter anderem die Ausarbeitung von allgemeinen 

Grundsätzen zur finanziellen Berichterstattung an den Bankrat, 

die kritische Analyse der Finanzabschlüsse (Jahres- und publi-

zierte Zwischenabschlüsse) sowie die Berichterstattung an den 

Bankrat inklusive der Genehmigungsempfehlung. Ebenso über-

wacht und beurteilt der Prüfungsausschuss die Angemessen-

heit und Wirksamkeit der internen Kontrolle im Bereich der fi-

nanziellen Berichterstattung und stellt sicher, dass die internen 

Kontrollen bei wesentlichen Änderungen im Risikoprofil, in der 

Organisation und im regulatorischen Umfeld angepasst werden. 

Zum anderen gibt der Prüfungsausschuss im Konzern eine 

Empfehlung an den Bankrat ab, ob der Konzernlagebericht und 

die Konzernrechnung zuhanden des Regierungsrats verab-

schiedet und ob die zu publizierenden Zwischenabschlüsse ge-

nehmigt werden können.

Die Überwachung und Beurteilung der Wirksamkeit und der Un-

abhängigkeit der Prüfgesellschaft sowie deren Zusammenwir-
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ken mit dem Konzerninspektorat gehört ebenfalls zur Verant-

wortlichkeit des Prüfungsausschusses. Dazu gehört auch die 

Besprechung der Prüfberichte mit dem leitenden Prüfer und mit 

der Leitung Konzerninspektorat. Des Weiteren wird mindestens 

jährlich eine kritische Würdigung der Risikoanalyse sowie der 

Prüfstrategie des Konzerninspektorats und der Prüfgesellschaft 

vorgenommen. Ebenfalls ist der Prüfungsausschuss dafür zu-

ständig, den Bericht zur Aufsichtsprüfung, den umfassenden 

Bericht gemäss  OR, das Prüfungsergebnis des 

Konzerninspektorats sowie weiterer Berichte der Prüfgesell-

schaft und von Dritten kritisch zu würdigen. Der Prüfungsaus-

schuss vergewissert sich ferner, ob Mängel behoben bzw. Emp-

fehlungen umgesetzt worden sind. Schliesslich werden vom 

Prüfungsausschuss die Leistung und Entschädigung der Prüf-

gesellschaft sowie die Kooperation zwischen dem Konzernin-

spektorat und der Prüfgesellschaft beurteilt.

Art. 728b Abs. 1 

Die Überwachung und Beurteilung der Wirksamkeit des inter-

nen Kontrollsystems (IKS), namentlich der Compliance-Funktion, 

der unternehmensweiten Prozesskontrollen, der Risikokontrol-

len sowie der internen Revision (Konzerninspektorat), gehört in 

die Zuständigkeit des Prüfungsausschusses. Diese beinhaltet 

unter anderem die Ausarbeitung von allgemeinen Grundsätzen 

bzgl. Konzerninspektorat zuhanden des Bankrats, die Erörte-

rung des Reglements betreffend Compliance-Funktion auf Stufe 

Stammhaus nach Massgabe der einheitlichen Grundsätze im 

Konzern sowie die Antragstellung zum Erlass des Reglements 

Compliance-Funktion und Entgegennahme sowie Würdigung 

der Berichterstattung der Compliance-Funktion.

An den Sitzungen nehmen in der Regel der leitende Prüfer der 

externen Prüfgesellschaft sowie der Leiter des Konzerninspek-

torats oder deren Stellvertretung ohne Stimmrecht teil. Je nach 

Bedarf können weitere Personen mit beratender Stimme zuge-

zogen werden. Die externe Prüfgesellschaft und das Konzernin-

spektorat sind dem Prüfungsausschuss gegenüber uneinge-

schränkt auskunftspflichtig. Ausserhalb von Sitzungen sind ent-

sprechende Auskunftsbegehren an den Vorsitz des Prüfungs-

ausschusses zu richten. Die Mitglieder des Prüfungsausschus-

ses erhalten alle zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderli-

chen Informationen und Dokumente. Diese umfassen insbeson-

dere auch sämtliche Prüfberichte der externen Prüfgesellschaft 

und des Konzerninspektorats. Die Prüfberichte werden zeitnah 

anlässlich der Sitzungen des Prüfungsausschusses behandelt.

Der Vorsitz des Prüfungsausschusses informiert den Bank-

rat über die Sitzungen des Prüfungsausschusses und über 

die Erkenntnisse aus diesen mündlich in der Regel jeweils 

in der nächsten Sitzung des Bankrats, mindestens aber ein-

mal im Quartal.

Zudem werden die Protokolle des Prüfungsausschusses zeitnah 

dem Präsidenten des Bankrats, dem Konzerninspektorat und al-

len Mitgliedern des Bankrats zur Verfügung gestellt. Bei Wahr-

nehmung von besonderen Gefährdungen oder Unregelmässig-

keiten wird der Präsident des Bankrats umgehend vom Vorsitz 

des Prüfungsausschusses informiert.

In der Regel hält der Prüfungsausschuss mindestens eine Sit-

zung pro Quartal ab. Weitere Sitzungen werden nach Bedarf 

und Ermessen vom Vorsitz einberufen. Zudem können unter An-

gabe der Traktanden der Bankratspräsident, zwei Mitglieder des 

Prüfungsausschusses, die Geschäftsleitung oder die Konzern-

leitung beim Vorsitz die Einberufung des Prüfungsausschusses 

verlangen. Im Berichtsjahr wurden zehn Sitzungen abgehalten, 

die innerhalb des Kalenderjahrs in zeitlicher Hinsicht gleichmäs-

sig verteilt waren. Die durchschnittliche Sitzungsdauer betrug 

rund zwei Stunden. Es wurden keine Experten beigezogen.

Risikoausschuss

Der Bankrat setzt einen Risikoausschuss für die Basler Kanto-

nalbank und den Konzern ein. Der Vorsitz und alle weiteren Mit-

glieder des Risikoausschusses werden mit Inkrafttreten des 

überarbeiteten Geschäfts- und Organisationsreglement per 

1.1.2026 auf Antrag des Präsidiums des Bankrats vom Bankrat 

gewählt. Er besteht aus vier Mitgliedern, die alle dem Bankrat 

angehören. Zusätzlich gelten die gemeinsamen Regeln für die 

Ausschüsse.

Der Risikoausschuss nimmt zugleich Aufgaben im Stammhaus 

und im Konzern wahr. Er verfügt in seiner Gesamtheit über hin-

reichende Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich Identifikation, 

Messung und Bewirtschaftung von Risiken und setzt sich aus 

unabhängigen Mitgliedern des Bankrats zusammen. Die Bank 

Cler unterhält hiervon einen separaten Prüfungs- und einen se-

paraten Risikoausschuss. Der Risikoausschuss der Basler Kan-

tonalbank und derjenige der Bank Cler führen periodisch ge-

meinsame Sitzungen durch. Ab 1.1.2025 führt die Bank Cler ei-

nen gemeinsamen Prüfungs- und Risikoausschuss.

Der Risikoausschuss unterstützt die Oberleitungsorgane 

der Konzernfinanzgesellschaften bei der Wahrnehmung ih-

rer Aufgaben im Bereich Risikomanagement.

Der Konzern berichtet über Nachhaltigkeitsaspekte sowie über 

die Sorgfaltsprüfung für nichtfinanzielle Belange im Nachhaltig-

keitsbericht als Teil der Geschäftsberichterstattung. Die Nach-

haltigkeitsberichterstattung erfolgt gemäss den Vorgaben der 

Global Reporting Initiative (GRI) und der Nachhaltigkeitsbericht 

wird vom Risikoausschuss vorberaten. Die Treibhausgasemis-

sionen aus dem Kreditgeschäft (finanzierte Emissionen) des Be-

richtsjahres 2023 wurden im Rahmen der nichtfinanziellen Be-

richterstattung 2024 erstmals offengelegt. Dabei wurde auf den 

international anerkannten Standard der Partnership for Carbon 

Accounting Financials (PCAF) abgestützt. Die neuen Anforde-

rungen an die Berichterstattung zu Klimabelangen gemäss Ver-

ordnung zur verbindlichen Umsetzung der international aner-

kannten Empfehlungen der Task Force on Climate-related Fi-

nancial Disclosures (TCFD) für grosse Schweizer Unternehmen 

wurden erstmals im Frühling 2025 für das Geschäftsjahr 2024 
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publiziert. Auch für das Geschäftsjahr 2025 werden die entspre-

chenden Angaben publiziert.

Nachstehend wird die per 31.12.2025 geltende Regelung be-

schrieben. Im Stammhaus und im Konzern ist der Risikoaus-

schuss insbesondere zuständig für die Erörterung und Antrag-

stellung (Empfehlung) an den Bankrat bezüglich Reglement zum 

Risikomanagement sowie für die jährliche Beurteilung der Mit-

telfrist-, Kapital- und Liquiditätsplanung, des Kapitalkostensatzes 

und der Economic-Profit (EP)-Zielwerte. Mindestens jährlich hat 

der Risikoausschuss die Risikopolitik und das Reglement zum 

Risikomanagement auf Stufe Stammhaus zu beurteilen und auf 

die Übereinstimmung mit der Risikopolitik des Konzerns zu 

überprüfen. Die Erörterung der Risikotoleranzvorgabe ein-

schliesslich der Risikolimiten für das Stammhaus und die Über-

wachung im Konzern sowie der Asset-und-Liability-Manage-

ment (ALM)-Benchmark-Strategie sowie eine entsprechende 

Antragstellung an den Bankrat gehören zu weiteren Kernaufga-

ben des Risikoausschusses. Ebenfalls ist der Risikoausschuss 

zuständig für die Anordnung von Risikominderungsstrategien 

und -instrumenten im Falle einer Verletzung von Risikolimiten 

sowie gegebenenfalls für die Genehmigung einer temporären 

Verletzung der betroffenen Risikolimiten.

Mit Bezug auf das Stammhaus und den Konzern kontrolliert der 

Risikoausschuss, ob ein geeignetes Risikomanagement mit 

wirksamen Prozessen entsprechend der Risikolage unterhalten 

wird und überwacht die Umsetzung der Risikostrategien des 

Konzerns im Stammhaus sowie die jährliche Erörterung der EP-

Ist-Werte mit entsprechender Antragstellung (Empfehlung) an 

den Bankrat. Ferner nimmt der Risikoausschuss die Berichte der 

für die Leitung Risikokontrolle des Stammhauses und der Lei-

tung Risikokontrolle Konzern verantwortlichen Person (CRO) 

entgegen, fasst die Beschlüsse über Organkredite und nimmt 

mündliche Berichte aus dem Kreditkomitee zu – von diesem als 

kritisch eingestuften – Positionen und Vorfällen (Exception Re-

porting) entgegen. Ebenso zu den Aufgaben des Risikoaus-

schusses Konzern gehört der Erlass und die jährliche Erörte-

rung des Fachkonzepts zur wertorientierten Steuerung mit dem 

Economic Profit (EP), einschliesslich der Methoden und Modelle 

sowie der Grundsätze betreffend Werttreiber für EP-Steuerung 

und EP-Messung in den Konzernfinanzgesellschaften.

An den Sitzungen des Risikoausschusses nehmen in der Regel 

der Chief Financial Officer (CFO), der CEO, der Chief Risk Officer 

(CRO) und das für den Bereich «Vertrieb kommerzielle Kunden» 

zuständige Mitglied der Geschäftsleitung beratend teil, aber oh-

ne Stimmrecht. Je nach Bedarf können weitere Personen mit be-

ratender Stimme zugezogen werden. Die Mitglieder des Risiko-

ausschusses erhalten alle zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben er-

forderlichen Informationen, Auskünfte und Dokumente. Ausser-

halb von Sitzungen des Risikoausschusses sind entsprechende 

Auskunftsbegehren an den Vorsitz des Risikoausschusses zu 

richten.

Der Vorsitz des Risikoausschusses informiert den Bankrat über 

die Sitzungen des Risikoausschusses und die Erkenntnisse aus 

diesen mündlich in der Regel jeweils in der nächsten Sitzung 

des Bankrats, mindestens aber einmal im Quartal. Zudem wer-

den die Protokolle des Risikoausschusses dem Bankrat, der Ge-

schäftsleitung, der Leitung Risikokontrolle sowie der Leitung 

Konzerninspektorat zur Verfügung gestellt. Bei einer wesentli-

chen Änderung des Risikoprofils werden sowohl der Präsident 

des Bankrats wie auch der Vorsitz des Prüfungsausschusses 

umgehend informiert. Bei Verletzung von Risikolimiten, der An-

ordnung von Risikominderungsstrategien und -instrumenten 

wie auch bei der allfälligen Genehmigung einer temporären Ver-

letzung einer Risikolimite werden der Präsident des Bankrats, 

die Geschäftsleitung sowie das Konzerninspektorat vom Vorsitz 

des Risikoausschusses ebenfalls umgehend informiert. Der Risi-

koausschuss informiert zudem den Vergütungs- und Nominati-

onsausschuss über die Bewilligung bzw. Ablehnung von be-

stimmten Organkrediten an die Mitglieder des Bankrats und der 

Geschäftsleitung.

In der Regel hält der Risikoausschuss mindestens eine Sitzung 

pro Quartal ab. Weitere Sitzungen werden nach Bedarf und Er-

messen durch den Vorsitz einberufen. Zudem können unter An-

gabe der Traktanden der Bankratspräsident, zwei Mitglieder ei-

nes Ausschusses, die Geschäftsleitung, die Konzernleitung oder 

das Konzern-Risikokomitee beim Vorsitz die Einberufung des Ri-

sikoausschusses verlangen. Im Berichtsjahr hat der Risikoaus-

schuss elf Sitzungen abgehalten. Die Sitzungen waren inner-

halb des Kalenderjahrs in zeitlicher Hinsicht gleichmässig ver-

teilt und dauerten durchschnittlich zweieinviertel Stunden. Ex-

terne Berater wurden an einer Sitzung beigezogen.

Vergütungs- und Nominationsausschuss

Der Vergütungs- und Nominationsausschuss besteht aus vier 

Mitgliedern, die alle dem Bankrat angehören. Der Vorsitz und al-

le weiteren Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsaus-

schusses werden mit Inkrafttreten des überarbeiteten Ge-

schäfts- und Organisationsreglement per 1.1.2026 auf Antrag 

des Präsidiums des Bankrats vom Bankrat gewählt. Der Vergü-

tungs- und Nominationsausschuss nimmt zugleich die Aufga-

ben als Konzern-Vergütungs- und -Nominationsausschuss 

wahr, indem dieser die Oberleitungsorgane der Konzernfinanz-

gesellschaften unterstützt.

Der Vergütungs- und Nominationsausschuss hat die Aufgabe, 

bei Personal- und Entschädigungsfragen die entsprechenden 

Geschäfte vorzubereiten sowie an die zuständigen Instanzen zu 

berichten und Anträge zu stellen. Der Bankrat kann dem Vergü-

tungs- und Nominationsausschuss weitere Aufgaben übertra-

gen.

Der Vergütungs- und Nominationsausschuss nimmt zu-

gleich Aufgaben im Stammhaus und im Konzern wahr und 

ist insbesondere zuständig für die Beurteilung der Vergü-

tungspolitik der Basler Kantonalbank und die Erteilung ent-

sprechender Empfehlungen zuhanden des Bankrats sowie 

der Konzernleitung.
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Der Ausschuss stellt Antrag an den Bankrat betreffend das Ent-

schädigungsmodell für den Bankrat, der Mitglieder der Konzern-

leitung und das Vergütungsreglement. Er bereitet ebenfalls Per-

sonalfragen betreffend Zusammensetzung der Ausschüsse des 

Bankrats, der Mitglieder der Konzernleitung und deren jeweili-

gen Vorsitz sowie betreffend Zusammensetzung der Geschäfts-

leitung und den Verwaltungsrat der Bank Cler vor.

Bezüglich der Kompetenzen bei der Festsetzung der Entschädi-

gung wird auch auf die ausführlichen Angaben im separaten 

Vergütungsbericht verwiesen. Das jeweilige Mitglied des Bank-

rats tritt bei der Beratung und der Beschlussfassung im Vergü-

tungs- und Nominationsausschuss in den Ausstand, wenn seine 

persönliche Vergütung für die Bankratstätigkeit behandelt wird 

und entsprechende Anträge an den Bankrat vorbereitet oder be-

schlossen werden. Die Mitglieder der Geschäftsleitung nehmen 

an den Sitzungen des Vergütungs- und Nominationsausschus-

ses grundsätzlich nicht teil; der Leiter Human Resources ist per-

manenter Beisitzer ohne Stimmrecht. Zudem werden der CEO 

und der Leiter Human Resources in geeigneter Weise in die 

Vorbereitung der Anträge und Entscheidungen eingebunden. 

Der Vergütungs- und Nominationsausschuss kann weitere ex-

terne Personen mit beratender Stimme für spezifische Aspekte 

beiziehen.

Im Berichtsjahr fanden neun Sitzungen des Vergütungs- und 

Nominationsausschusses statt. Die Sitzungsdauer betrug im 

Durchschnitt eineinhalb Stunden. Externe Berater wurden keine 

beigezogen.

3.6 Kompetenzregelung

Kompetenzen des Bankrats

Die wesentlichen Befugnisse und Kompetenzen des Bankrats 

wurden bereits unter  dargelegt. Zusätzlich zu den im 

 festgehaltenen Aufgaben 

und Kompetenzen hat der Bankrat aufgrund interner Reglemen-

te nachfolgende spezifische Befugnisse.

Auf Antrag des Vergütungs- und Nominationsausschusses hat 

der Bankrat die Befugnis, den CEO und dessen Stellvertretung, 

die weiteren Mitglieder der Geschäftsleitung und deren Stellver-

tretung sowie die Mitglieder der zweiten Führungsebene zu er-

nennen respektive abzuberufen. Der Bankrat beaufsichtigt die 

mit der Geschäftsführung betrauten Personen, namentlich im 

Hinblick auf die Befolgung der Gesetze, Reglemente und Wei-

sungen. Auf Antrag des Prüfungsausschusses ernennt oder be-

ruft der Bankrat die Leitung des Konzerninspektorats ab, und 

auf Antrag der Leitung des Konzerninspektorats legt der Bank-

rat den Personalbestand des Konzerninspektorats fest. Seiner-

seits stellt der Bankrat einen Auftrag über die Wahl und Abberu-

fung der Prüfgesellschaft an den Regierungsrat.

Im Stammhaus und im Konzern hat der Bankrat insbeson-

dere die Aufgaben und Befugnisse zur Festlegung der Orga-

nisation, zum Erlass der entsprechenden Reglemente so-

wie zur Erteilung der dafür notwendigen Weisungen. Er ist 

ermächtigt zur Beschlussfassung über die Unternehmens-

strategie und die Risikopolitik.

Der Bankrat entscheidet über die Gründung, den Erwerb und 

die Veräusserung von Tochtergesellschaften und anderen we-

sentlichen Beteiligungen. Er ist verantwortlich für die Errichtung 

und Aufrechterhaltung einer den Erfordernissen der Basler Kan-

tonalbank und den gesetzlichen Bestimmungen genügenden 

Rechnungslegung und Finanzplanung sowie eines entspre-

chenden Risikomanagements und angemessenen internen 

Kontrollsystems (IKS). Der Bankrat erlässt zudem das Regle-

ment über die Partizipationsscheine nach Massgabe von 

 des .§ 7 Abs. 3

Auf Antrag des Risikoausschusses erlässt der Bankrat das Re-

glement zum Risikomanagement inkl. der Nachhaltigkeitsrisiken 

auf Stufe Stammhaus und auf Antrag des Prüfungsausschusses 

das Reglement Compliance-Funktion. Unter Vorbehalt der Ge-

nehmigung durch den Regierungsrat legt der Bankrat, auf An-

trag des Vergütungs- und Nominationsausschusses, das Ent-

schädigungsmodell für den Bankrat fest. Auch unter Vorbehalt 

der Genehmigung durch den Regierungsrat verabschiedet der 

Bankrat, auf Antrag des Prüfungsausschusses, den Geschäfts-

bericht, bestehend aus der Jahresrechnung, dem Lagebericht 

und der Konzernrechnung, und die publizierten Zwischenab-

schlüsse. Auf Antrag des Risikoausschusses genehmigt der 

Bankrat den Nachhaltigkeitsbericht, den Mittelfrist-, Kapital- und 

den Liquiditätsplan sowie den Kapitalkostensatz und auf Antrag 

der Geschäftsleitung erlässt der Bankrat das Reglement Kredit-

kompetenzen. Der Bankrat nimmt ebenfalls Informationen über 

Vorkommnisse, die den Geschäftsgang wesentlich beeinflus-

sen, und über Finanzierungen von besonderer Bedeutung ent-

gegen.

Zu den weiteren Aufgaben des Bankrats gehört die Genehmi-

gung des Personalbudgets und der Grundsätze der Personalpo-

litik. Auf Antrag des Vergütungs- und Nominationsausschusses 

erlässt der Bankrat das Vergütungsreglement und wählt die Mit-

glieder/Vorsitzenden der Ausschüsse des Bankrats. Auf Antrag 

des jeweiligen Ausschusses hat der Bankrat die Befugnis, des-

sen Reglement zu erlassen.

Schliesslich kann der Bankrat über strategische Mitgliedschaf-

ten bei Branchen- und Standesorganisationen entscheiden.

Als oberstem Aufsichtsorgan des Konzerns obliegt dem Bankrat 

die strategische Leitung des Konzerns und in regulatorischer 

Hinsicht ist er insbesondere dafür zuständig, dass die Konzernfi-

nanzgesellschaften angemessen organisiert sind, über ein an-

gemessenes internes Kontrollsystem (IKS) verfügen sowie die 

mit ihrer Geschäftstätigkeit verbundenen Risiken erfassen, be-

grenzen und überwachen. Des Weiteren ist der Bankrat dafür 

Ziffer 3.5

Gesetz über die Basler Kantonalbank

Gesetzes über die Basler Kantonalbank
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zuständig, dass die leitenden Personen im Konzern Gewähr für 

eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bieten und die Finanzgrup-

pe die personelle Trennung zwischen dem mit der Geschäftstä-

tigkeit betrauten Organ und dem Organ für Oberleitung, Auf-

sicht und Kontrolle einhält. Zudem ist er zuständig für die Einhal-

tung der Eigenmittel- und Risikoverteilungsvorschriften sowie ei-

ner angemessenen Liquidität, die korrekte Anwendung der 

Rechnungslegungsvorschriften und dafür, dass der Konzern 

über eine anerkannte, unabhängige und sachkundige Prüfge-

sellschaft verfügt.

Unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Regierungsrat hat 

der Bankrat zur Sicherstellung der konsolidierten Aufsicht im 

Konzern die Befugnis zum Erlass, zur Überprüfung und zur An-

passung des Geschäfts- und Organisationsreglements sowie 

weiterer, der konzernweiten Überwachung dienender Regle-

mente. Ebenso gehören zu den Aufgaben des Bankrats die Aus-

gestaltung des Rechnungswesens, der Finanzplanung und des 

Controllings im Konzern und, auf Antrag des Konzern-Prüfungs-

ausschusses, die Verabschiedung des Konzernlageberichts und 

der Konzernrechnung, unter Vorbehalt der Genehmigung durch 

den Regierungsrat, sowie die Genehmigung der publizierten 

Zwischenabschlüsse des Konzerns.

Auf Antrag des Konzern-Risikoausschusses genehmigt der 

Bankrat die Mittelfrist-, Kapital- und Liquiditätsplanung sowie 

den Kapitalkostensatz des Konzerns. Im Weiteren legt der Bank-

rat, auf Antrag des Vergütungs- und Nominationsausschusses, 

die Vergütung der Mitglieder der Konzernleitung fest. Zudem 

obliegt ihm die Aufsicht über die mit der Konzernführung be-

trauten Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der 

Gesetze, Reglemente und Weisungen sowie die Wahrnehmung 

einer effektiven Konzernführung im Sinne der Koordination der 

Strategien und der operativen Tätigkeiten der Konzernfinanzge-

sellschaften. Zu den Aufgaben und Befugnissen des Bankrats 

gehören auch die Beschlussfassung über die Konzernstrategie 

sowie die Beurteilung und Entscheidung aller Fragen, Berichte 

und Anträge, die ihm von der Konzernleitung vorgelegt werden, 

insbesondere über Kompetenzkonflikte. Des Weiteren gehört 

auch die Genehmigung der genehmigungspflichtigen Geschäf-

te bzw. Beschlüsse der Konzernfinanzgesellschaften zu den 

Aufgaben des Bankrats. Auf Antrag des Risikoausschusses hat 

der Bankrat die Befugnis zum Erlass des Reglements zum Risi-

komanagement und auf Antrag des Prüfungsausschusses zum 

Erlass des Reglements Compliance-Funktion im Konzern.

Der Bankratspräsident leitet den Bankrat, vertritt den Bankrat 

gegen aussen und ist für den Verkehr mit dem Regierungsrat, 

der Geschäftsleitung, den Konzerngremien und der Prüfgesell-

schaft zuständig. In dringenden Fällen, in welchen ein Be-

schluss des Bankrats notwendig ist, aber in der verfügbaren Zeit 

nicht eingeholt werden kann, darf der Bankratspräsident diesen 

auf Antrag der Geschäftsleitung, der Konzernleitung oder eines 

Ausschusses fällen. Dies setzt voraus, dass vom Einverständnis 

der Mehrheit des Bankrats ausgegangen werden darf, der Ent-

scheid im Rahmen der üblichen Geschäftstätigkeit liegt, markt-

gängige Konditionen eingehalten werden und keine überdurch-

schnittlichen Risiken erkennbar sind. Der Beschluss ist zu proto-

kollieren und die Mitglieder des Bankrats sind umgehend dar-

über zu informieren.

Der Vergütungs- und Nominationsausschuss als Gremium legt 

die jährliche Zielvereinbarung mit dem CEO fest und beurteilt 

die entsprechende Zielerreichung zur Festlegung der variablen 

Vergütung. Der Bankratspräsident nimmt die vom CEO vorge-

nommene Beurteilung der Zielerreichung der übrigen Ge-

schäftsleitungsmitglieder entgegen und stellt dem Vergütungs- 

und Nominationsausschuss Antrag zur Entscheidung betref-

fend die variable Vergütung.

Demgegenüber sind die Geschäfts- und die Konzernleitung die 

geschäftsführenden Organe und leiten die Geschäfte in eigener 

Verantwortung, soweit sie darin nicht durch Gesetze oder Re-

glemente und Beschlüsse, die in der Kompetenz des Bankrats 

liegen, beschränkt sind. Sie stellen dem Bankrat Antrag über die 

zu behandelnden Geschäfte und führen Beschlüsse des Bank-

rats und der Ausschüsse aus. Der Grundsatz der aufsichtsrecht-

lichen Funktionentrennung zwischen Aufsicht und exekutiven 

Aufgaben gilt auch für die Basler Kantonalbank.

Kompetenzen der Geschäftsleitung Stammhaus

Die Geschäftsleitung der Basler Kantonalbank besteht per 

31.12.2025 aus dem CEO und fünf weiteren Mitgliedern. Es wer-

den die folgenden Geschäftsbereiche je durch ein Geschäftslei-

tungsmitglied geleitet:

• Präsidialbereich

• Vertrieb kommerzielle Kunden

• Vertrieb Privatkunden

• Finanzen und Risiko

• Legal & Compliance und

• Service Center

In Ausnahmefällen (wie z.B. Krankheit oder Kündigung) kann die 

Geschäftsleitung vorübergehend aus weniger Mitgliedern be-

stehen. Regula Berger ist seit 1.3.2025 CEO der Basler Kantonal-

bank und Vorsitzende der Konzernleitung. Ebenfalls per 

1.3.2025 ist Christoph Auchli, Bereichsleiter «Finanzen und Risi-

ko», stellvertretender CEO und stellvertretender Vorsitzender 

der Konzernleitung ( ). Basil Heeb hat die 

Funktion des CEO und Vorsitzenden der Konzernleitung per 

1.3.2025 abgegeben ( ). Der Bereich «Ver-

trieb kommerzielle Kunden» wird seit 1.3.2025 von Michel Frei, 

bisher stellvertretender Bereichsleiter «Vertrieb kommerzielle 

Kunden» und Leiter der Handelsabteilung, als neues Mitglied 

der Geschäfts- sowie Konzernleitung geführt 

( .

s. 

s. 

s. )

Die Mitglieder der Geschäftsleitung, oder bei deren Abwesen-

heit deren Stellvertreter, leiten die ihnen unterstellten Ge-

schäftsbereiche. Bei Abwesenheit nehmen die Stellvertreter mit 

beratender Stimme an den Sitzungen der Geschäftsleitung teil.

Medienmitteilung

Medienmitteilung

Medienmitteilung
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In die Zuständigkeit der Geschäftsleitung fallen insbeson-

dere die Führung des Tagesgeschäfts und die Vertretung 

des Instituts gegenüber Dritten im operativen Bereich so-

wie die operative Ertrags- und Risikosteuerung mit Ein-

schluss des Bilanzstruktur- und Liquiditätsmanagements.

Die CEO steht der Geschäftsleitung vor und ist gegenüber dem 

Bankrat für die operative Tätigkeit der Basler Kantonalbank ver-

antwortlich. Sie ist gegenüber den weiteren Mitgliedern der Ge-

schäftsleitung weisungsbefugt, soweit Gesetz oder Reglemente 

die Entscheidungskompetenz in der fraglichen Sache nicht der 

Gesamtgeschäftsleitung zuweisen. Sie leitet die Sitzungen der 

Geschäftsleitung und vertritt die Geschäftsleitung nach aussen. 

In dringenden Fällen, in welchen ein Beschluss der Gesamtge-

schäftsleitung erforderlich ist, aber in der verfügbaren Zeit nicht 

eingeholt werden kann, darf die CEO diesen fällen, sofern vom 

Einverständnis der Mehrheit der Geschäftsleitung ausgegangen 

werden darf und der Entscheid im Rahmen der üblichen Ge-

schäftstätigkeit liegt, marktgängige Konditionen aufweist und 

keine überdurchschnittlichen Risiken erkennen lässt. Der Be-

schluss ist zu protokollieren. Die Mitglieder der Geschäftslei-

tung und der Bankratspräsident sind umgehend darüber zu in-

formieren. Die CEO sorgt für eine angemessene Koordination 

innerhalb der Geschäftsleitung sowie zwischen den Bereichen 

und beaufsichtigt den Vollzug der Beschlüsse von Bankrat, Ge-

schäftsleitung und Konzernleitung.

Die Geschäftsleitung tritt auf Einladung der CEO oder ihres 

Stellvertreters zusammen, so oft es die Geschäfte erfordern, 

mindestens aber einmal im Monat. Zudem kann unter Angabe 

der Traktanden ein Mitglied der Geschäftsleitung die Einberu-

fung verlangen. Diese Sitzung hat innert Wochenfrist nach Ein-

gang des Antrags stattzufinden. Betreffend das Vorgehen bei In-

teressenkonflikten gelten dieselben Regeln wie beim Bankrat.

Die Geschäftsleitung ist beschlussfähig, wenn mindestens die 

Mehrheit der Mitglieder anwesend ist oder ausnahmsweise via 

Telefon- oder Videokonferenz teilnimmt. Im Berichtsjahr wurden 

die Sitzungen der Geschäftsleitung vor Ort durchgeführt. Die 

Geschäftsleitung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der ab-

gegebenen Stimmen. Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe ver-

pflichtet. Bei Stimmengleichheit entscheidet die CEO oder ihres 

Stellvertreters. Zirkulationsbeschlüsse kommen zustande, wenn 

die Mehrheit der Mitglieder der Geschäftsleitung zustimmt und 

kein Mitglied mündliche Beratung verlangt. Die CEO hat jeder-

zeit das Recht, Entscheidungen der Geschäftsleitung zu sistie-

ren und an einer zeitnahen Geschäftsleitungssitzung Antrag auf 

deren Neubeurteilung oder Aufhebung zu stellen. Über die Aus-

übung dieses Rechts ist der Bankratspräsident umgehend zu in-

formieren. Mit Zustimmung der CEO können in Routineangele-

genheiten oder bei erhöhter Dringlichkeit Beschlüsse auf dem 

Zirkularweg gefasst werden. Ein Zirkularbeschluss kommt zu-

stande, wenn die Mehrheit der Geschäftsleitungsmitglieder zu-

stimmt. Über die Beratungen und Beschlüsse der Geschäftslei-

tung wird ein Protokoll geführt. Dieses ist auch den Mitgliedern 

des Bankrats zuzustellen.

Auf Antrag der CEO kann der Bankrat einem Kadermitglied der 

Basler Kantonalbank den Titel «Mitglied der erweiterten Ge-

schäftsleitung» verleihen. Mit diesem Titel ist das Recht zur Teil-

nahme an bestimmten Sitzungen der Geschäftsleitung ohne 

Stimmrecht verbunden, hingegen keine Geschäftsleitungsauf-

gaben. Im Berichtszeitraum führt kein Kadermitglied den Titel 

«Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung». Der Rhythmus der 

Teilnahme an Sitzungen der Geschäftsleitung wird von der CEO 

festgelegt.

Das Reglement über die Geschäftsführung wurde im Rahmen 

der Überarbeitung des Geschäfts- und Organisationsregle-

ments integriert und per 31.12.2025 aufgehoben. Die Einzelhei-

ten bezüglich Zusammensetzung, Anforderungen, Arbeitsweise, 

Aufgaben, Beschlussfassung und Berichterstattung der Ge-

schäftsleitung und, soweit erforderlich, auch weitere Einzelhei-

ten zu den Geschäftsbereichen werden neu im Geschäfts- und 

Organisationsreglement geregelt.

In die Zuständigkeit der Geschäftsleitung fallen insbesondere 

die Führung des Tagesgeschäfts und die Vertretung des Insti-

tuts gegenüber Dritten im operativen Bereich sowie die operati-

ve Ertrags- und Risikosteuerung mit Einschluss des Bilanzstruk-

tur- und Liquiditätsmanagements. Zudem leistet die Geschäfts-

leitung Gewähr für eine institutsweite Führungs- und Organisati-

onsstruktur, in welcher Verantwortlichkeiten, Kompetenzen, Re-

chenschaftspflichten, Anordnungs- und Entscheidungsbefug-

nisse sowie eine geeignete Trennung von Funktionen sicherge-

stellt sind. Ferner ist sie für die Ausgestaltung sowie den Unter-

halt zweckmässiger interner Weisungen, Prozesse, eines ange-

messenen Managementinformationssystems (Reporting) und 

eines internen Kontrollsystems (IKS) sowie einer geeigneten 

Technologieinfrastruktur besorgt. Schliesslich stellt die Ge-

schäftsleitung Antrag betreffend Geschäfte, die in die Zustän-

digkeit oder unter den Genehmigungsvorbehalt des Oberlei-

tungsorgans fallen, sowie den Erlass von Vorschriften zur Rege-

lung der operativen Geschäfte.

Kompetenzen der Konzernleitung

In der Berichtsperiode bestand die Konzernleitung des Kon-

zerns Basler Kantonalbank aus der Vorsitzenden der Konzernlei-

tung und fünf weiteren Mitgliedern. Im Rahmen der laufenden 

Umsetzungsarbeiten des revidierten 

 wurde die Konzernleitung als Organ der Basler 

Kantonalbank gesetzlich verankert und die weiteren Vorgaben 

im Geschäfts- und Organisationsreglement mit Inkrafttreten am 

1.1.2026 umgesetzt (vgl. Vorbemerkungen).

Gesetzes über die Basler 

Kantonalbank
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Die Geschäftsführung des Konzerns erfolgt durch die Kon-

zernleitung. Sie ist zuständig für die Steuerung des Kon-

zerns und seiner Geschäfte, für die Entwicklung der Strate-

gien des Konzerns und der Konzerngesellschaften und 

überwacht deren Umsetzung sowie für die Entwicklung, die 

Umsetzung und die Aufrechterhaltung einer geeigneten 

Unternehmensorganisation vorbehaltlich von Gesetz und 

Statuten der Konzerngesellschaften.

In der Berichtsperiode sind die Konzernleitung und die Ge-

schäftsleitung der Basler Kantonalbank personell identisch. Auf 

Antrag des Vergütungs- und Nominationsausschusses ernennt 

der Bankrat die Mitglieder der Konzernleitung und deren Stell-

vertretung. Der Vorsitz der Geschäftsleitung der Bank Cler 

nimmt an den Sitzungen der Konzernleitung als Beisitz teil. Das 

Amt eines Konzernleitungsmitglieds endet in jedem Fall mit der 

Funktion als Geschäftsleitungsmitglied. Die CEO der Basler Kan-

tonalbank führt den Vorsitz der Konzernleitung. Die Konzernlei-

tung konstituiert sich im Übrigen selbst.

Die Konzernleitung tagt auf Einladung des Vorsitzes, so oft es 

die Geschäfte erfordern, in der Regel einmal pro Monat. Zudem 

kann unter Angabe der Traktanden jedes Mitglied der Konzern-

leitung beim Vorsitz die Einberufung verlangen. Diese Sitzung 

hat innert Wochenfrist nach Eingang des Antrags stattzufinden. 

Betreffend das Vorgehen bei Interessenkonflikten gelten diesel-

ben Regeln wie beim Bankrat.

Die Geschäftsführung des Konzerns erfolgt durch die Konzern-

leitung. Sie ist zuständig für die Steuerung des Konzerns und 

seiner Geschäfte, für die Entwicklung der Strategien des Kon-

zerns und der Konzerngesellschaften und überwacht deren Um-

setzung sowie für die Entwicklung, die Umsetzung und die Auf-

rechterhaltung einer geeigneten Unternehmensorganisation 

vorbehaltlich von Gesetz und Statuten der Konzerngesellschaf-

ten. Die Konzernleitung bereitet die Geschäfte des Bankrats und 

seiner Ausschüsse im Zusammenhang mit der Konzernführung 

vor. Im Rahmen der reglementarischen, strategischen und regu-

latorischen Vorgaben sorgt die Konzernleitung für die Abstim-

mung und Koordination der Geschäftstätigkeit der Konzernge-

sellschaften.

Sie fördert darüber hinaus die konzernweite Zusammenarbeit. 

Die Konzernleitung erarbeitet und unterbreitet Vorschläge zur 

Gründung, zum Erwerb und zur Veräusserung von Tochterge-

sellschaften und Beteiligungen. Ebenfalls arbeitet sie Vorschlä-

ge für strategische Mitgliedschaften bei Branchen- und Stan-

desorganisationen sowie zum Abschluss strategischer Koopera-

tionen und Partnerschaften aus. Anträge für Geschäfte, welche 

den Kompetenzbereich der Konzernleitung überschreiten, rich-

tet sie an den Bankrat oder seine Ausschüsse sowie in dringen-

den Fällen an das Bankratspräsidium.

Weitere Befugnisse der Konzernleitung sind der Erlass von Kon-

zernweisungen und anderen den Konzern betreffenden Doku-

menten mit Weisungscharakter wie auch die Behandlung von 

Fragen zu den Konzernabschlüssen und der Konzernrech-

nungslegung sowie konzernbezogenen regulatorischen und 

rechtlichen Themen, soweit sie nicht in den Aufgabenbereich 

des Konzern-Prüfungsausschusses fallen. Auf Antrag der zu-

ständigen Organe der Konzernfinanzgesellschaften genehmigt 

die Konzernleitung die in einer separaten Kompetenzordnung 

festgelegten Geschäfte der Konzernfinanzgesellschaften.

Es ist ebenfalls die Aufgabe der Konzernleitung, die Geschäfts-

tätigkeit der Konzernfinanzgesellschaften abzustimmen und da-

bei die Synergiepotenziale zu nutzen. Dies umfasst die Organi-

sation des Geschäftsbetriebs und der Führungsstruktur, des 

Marktauftritts, der Produkt- und Dienstleistungspalette, der 

Marktbearbeitung und Kundensegmentierung sowie des Pro-

jektportfolios. Des Weiteren unterstützt die Konzernleitung die 

Vereinheitlichung des Reglements- und des Weisungswesens 

sowie des internen Kontrollsystems. Sie fördert ferner die Koor-

dination der Ertrags-, Risiko- und Vertriebssteuerung sowie die 

Abstimmung bezüglich der Rechnungslegung, der Kapital-, Li-

quiditäts- und Finanzplanung. Sie trägt die Verantwortung für 

die Bewirtschaftung des vom Bankrat festgelegten Risikoprofils 

des Konzerns und dem nach einheitlichen Grundsätzen etablier-

ten Risikomanagement- und Kontrollsystems (IKS) unter Berück-

sichtigung des Umgangs mit IKT, den Cyber-Risiken, den kriti-

schen Daten und dem Business Continuity Managements 

(BCM) sowie kritischer Funktionen und deren Unterbrechungs-

toleranzen. Sie sorgt für ein geeignetes Risikoberichterstat-

tungs- und Managementinformationssystem. Schliesslich stellt 

sie auch die gemeinsame Beauftragung von Konzernfinanzge-

sellschaften oder Dritten zum Zwecke der konzernweiten Er-

bringung wesentlicher Dienste (Sourcing) sicher.

Die Konzernleitung ist beschlussfähig, wenn mindestens die 

Mehrheit der Mitglieder anwesend ist oder ausnahmsweise un-

ter Verwendung elektronischer Mittel oder in Kombination teil-

nimmt. Im Berichtsjahr wurden die Sitzungen der Konzernlei-

tung vor Ort durchgeführt. Die Konzernleitung fasst ihre Be-

schlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Die Mit-

glieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet, vorbehältlich allfälli-

ger Interessenkonflikte. Bei Stimmengleichheit entscheidet die 

Vorsitzende oder ihre Stellvertretung. Mit Zustimmung des Vor-

sitzes können in Routineangelegenheiten oder bei erhöhter 

Dringlichkeit Beschlüsse auf dem Zirkularweg gefasst werden. 

Ein Zirkularbeschluss kommt zustande, wenn mindestens zwei 

Drittel aller Konzernleitungsmitglieder zustimmen und kein Mit-

glied eine mündliche Beratung verlangt hat. Über die Beratun-

gen und Beschlüsse der Konzernleitung wird ein Protokoll ge-

führt.

Im Berichtsjahr wurden elf Sitzungen abgehalten, die innerhalb 

des Kalenderjahrs in zeitlicher Hinsicht gleichmässig verteilt wa-

ren. Die durchschnittliche Sitzungsdauer betrug rund eineinhalb 

Stunden. Externe Berater wurden keine beigezogen.
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3.7 Informations- und 

Kontroll mente gegenüber instru

der Geschäftsleitung

Die Basler Kantonalbank unterhält ein den gesetzlichen, regula-

torischen und internen Vorschriften genügendes, dokumentier-

tes internes Kontrollsystem (IKS) im Stammhaus und im Kon-

zern. Die Kontrollinstanzen des IKS folgen dem Ansatz der drei 

Verteidigungslinien und umfassen die Bereiche 1) ertragsorien-

tierte Geschäftseinheiten, welche ihre Kontrollfunktionen im 

Rahmen des Tagesgeschäfts durch die Bewirtschaftung von Ri-

siken und insbesondere durch deren direkte Überwachung, 

Steuerung und Berichterstattung wahrnehmen, 2) unabhängi-

gen Kontrollinstanzen, namentlich die Risikokontrolle und die 

Compliance-Funktion und 3) die interne Revision (Konzernin-

spektorat).

3.8 Geschlechterrichtwerte

Die Basler Kantonalbank legt Wert auf eine ausgewogene Zu-

sammensetzung des Bankrats in Bezug auf die wesentlichen 

Kompetenzen und auf die Geschlechter der einzelnen Mitglie-

der ( ).vgl. 

Der Frauenanteil im Bankrat beläuft sich per  auf 

 und der Männeranteil 

31.12.2025

56 % auf 44 %.

Berichterstattung und Informationsinstrumente

Die CEO stellt sicher, dass der Bankrat, seine Ausschüsse und 

die Konzernleitung im Rahmen ihrer Aufgaben und Kompeten-

zen über den Geschäftsgang, die Erreichung der Unterneh-

mensziele, die Risikolage der Bank, die Angemessenheit und 

Wirksamkeit der internen Kontrolle, über besondere Probleme, 

Risiken, Ereignisse und Vorfälle stufen-, sach- sowie zeitgerecht 

informiert werden. Sämtliche Sitzungsprotokolle der Geschäfts-

leitung werden dem Bankrat und dem Leiter des Konzernin-

spektorats zugestellt. Ausserhalb des Sitzungsrhythmus können 

die Mitglieder des Bankrats und der Ausschüsse im Rahmen ih-

rer Aufsichts- und Kontrollpflichten via den Präsidenten des 

Bankrats jederzeit von der Geschäftsleitung mündliche oder 

schriftliche Berichte und Auskünfte über sämtliche Fach- sowie 

Führungsbelange der Bank verlangen.

Sämtliche Sitzungsprotokolle der Geschäftsleitung werden 

dem Bankrat und dem Leiter des Konzerninspektorats zu-

gestellt.

An den Bankratssitzungen erfolgt jeweils eine Orientierung zum 

aktuellen Monatsabschluss und vierteljährlich wird ein umfas-

sendes Finanz- und Risikoreporting behandelt. Dieses äussert 

sich quantitativ in Form von tabellarischen Darstellungen und 

qualitativ im Rahmen aussagekräftiger Kommentare zur Bilanz, 

Erfolgsrechnung und Kennzahlen, zur Zusammensetzung und 

zur geografischen Aufteilung der verwalteten Vermögen (Assets 

under Management, AuM), des Net New Money (NNM) sowie 

zu den bankenstatistischen Meldungen. Letztere beinhalten In-

formationen über den Eigenmittelausweis, die harte Kernkapital-

quote, die Kernkapitalquote und die Gesamtkapitalquote, die 

Mindestreserven, die Liquidity Coverage Ratio (LCR), die Klum-

penrisikovorschriften, produktspezifische Entwicklungen auf der 

Aktiv- und der Passivseite (namentlich Volumen und Deckungs-

art der Kundenausleihungen sowie Entwicklung und Anzahl 

Produkte bei den Kundengeldern) sowie über die Wertberichti-

gungen und Rückstellungen. Vertiefte Informationen über das 

Risikomanagementsystem und die aktuelle Risikoexposition der 

Bank (Kreditrisiko, Marktrisiko und operationelles Risiko) werden 

im Zuge des Quartalsrisikoreportings der Abteilung Risikokon-

trolle rapportiert. Dabei erfolgt regelmässig eine ausführliche 

Besprechung dieses Risikoberichts in der Geschäftsleitung und 

im Risikoausschuss. Der Bankrat selbst nimmt den Risikobericht 

im Rahmen seiner Sitzungen zur Kenntnis. Einmal jährlich be-

handelt der Risikoausschuss die Berichterstattung der Organi-

sationseinheit Risikokontrolle, welche namentlich die Markt-, 

Kredit- und operationellen Risiken beinhaltet.

Die Berichterstattung und die Informationsinstrumente der Or-

ganisationseinheit Legal & Compliance sind im nachfolgenden 

Kapitel  im Detail dargelegt.

Unterstützung durch Ausschüsse

Die Basler Kantonalbank verfügt zudem über zwei von der Ge-

schäftsleitung unabhängige Ausschüsse (Prüfungs- und Risiko-

ausschuss). Die Informations- und Kontrollinstrumente des Prü-

fungs- und des Risikoausschusses sind vorstehend unter 

 im Detail dargelegt.Ziffer 3.5

Interne Revision (Konzerninspektorat)

Das Konzerninspektorat erfüllt als unabhängige interne Stelle 

die Funktion der internen Revision der Basler Kantonalbank und 

aller anderen Konzernfinanzgesellschaften. Es nimmt zugleich 

die Funktion der internen Revision des Konzerns wahr. Mit Zu-

stimmung des Bankrats kann das Konzerninspektorat auch mit 

der internen Revision anderer dem Konzern nahestehender Ge-

sellschaften und Stiftungen betraut werden. Das Konzernin-

spektorat überprüft bei der betreffenden Gesellschaft oder Stif-

tung und im Konzern die Vorkehrungen zur Befolgung der ge-

setzlichen, regulatorischen und internen Vorschriften sowie die 

marktüblichen Standards und Standesregeln. Das Konzernin-

spektorat liefert Entscheidungsgrundlagen für die Beurteilung, 

ob jede geprüfte Gesellschaft und der Konzern als Ganzes über 

ein ihrer bzw. seinem Risikoprofil angemessenes und wirksa-

mes internes Kontrollsystem (IKS) verfügen.

Das Konzerninspektorat besteht aus dem Leiter, dem Stellver-

treter und den Revisorinnen sowie den Revisoren. Die Leitung 

des Konzerninspektorats wird auf Antrag des Prüfungsaus-

schusses vom Bankrat ernannt. Der Personalbestand des Kon-

zerninspektorats wird auf Antrag der Leitung vom Bankrat fest-

gelegt. Das Konzerninspektorat ist direkt dem Bankrat verant-

Ziffer 1.4

Compliance-Funktion
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wortlich. Bei der Prüfung anderer Gesellschaften ist es hierfür 

dem jeweiligen Oberleitungsorgan verantwortlich. Das Konzern-

inspektorat ist von den Geschäftsleitungen aller Konzernfinanz-

gesellschaften unabhängig. Die Mitarbeitenden des Konzernin-

spektorats wirken an der Durchführung der Bankgeschäfte nicht 

mit und zeichnen nicht für Konzernfinanzgesellschaften.

Das Konzerninspektorat übt seine Tätigkeit nach anerkannten 

revisionstechnischen Grundsätzen aus. Der Auftrag des Kon-

zerninspektorats besteht sowohl in der Prüfung der Ordnungs-

mässigkeit der Rechnungslegung, des internen Kontrollsystems 

(IKS) und des Risikomanagements (Assurance) als auch in der 

Beratung der Oberleitungsorgane, der Geschäftsleitungen und 

der Konzerngremien in fachspezifischen Fragen (Consulting).

Im Bereich Assurance für das Stammhaus und die betreffende 

Konzernfinanzgesellschaft hat das Konzerninspektorat insbe-

sondere die Überwachung auf Stufe Einzelgesellschaft und im 

Konzern hat das Konzerninspektorat die konsolidierte Überwa-

chung sicherzustellen. Das Konzerninspektorat prüft dabei zum 

einen die Werthaltigkeit und Vollständigkeit der Bilanzaktiven 

sowie die Angemessenheit und Vollständigkeit der Bilanzpassi-

ven (Bewertungsprüfung). Zum anderen führt es eine umfassen-

den Risikobeurteilung unter Berücksichtigung aller relevanten 

externen Entwicklungen und internen Faktoren durch und legt 

die Prüfziele und die Prüfplanung für die folgende Prüfperiode 

fest. Im Konzern nimmt das Konzerninspektorat zudem die 

Funktion der unabhängigen Meldestelle wahr.

Das Konzerninspektorat bewertet und überwacht im 

Stammhaus und im Konzern die Angemessenheit und das 

Funktionieren des internen Kontrollsystems (IKS) sowie 

des Risikomanagements.

Ebenso beurteilt es die Vorkehrungen zur Befolgung von gesetz-

lichen, regulatorischen und internen Vorschriften sowie der 

marktüblichen Standards und Standesregeln, einschliesslich 

der Sorgfaltspflichten im Bereich der Geldwäschereibekämp-

fung und der entsprechenden Berichterstattung. Das Konzernin-

spektorat überprüft zudem die Übereinstimmung der Geschäfts-

tätigkeit mit der Strategie und den Vorgaben einschliesslich der 

definierten Risikotoleranz.

Im Bereich Consulting unterstützt das Konzerninspektorat die 

Oberleitungsorgane und Geschäftsleitungen sowie die Konzern-

leitung insbesondere bei der Beurteilung und Verbesserung der 

Zweckmässigkeit der Rechnungslegung und des Reportings, 

der Beurteilung und Steigerung der Angemessenheit und Wirk-

samkeit des internen Kontrollsystems (IKS) und des Risikoma-

nagements sowie der Beurteilung und Steigerung von Effizienz 

und Effektivität der Unternehmensführung.

Zudem kann das Konzerninspektorat mit Zustimmung des Bank-

ratspräsidenten von den Geschäftsleitungen der Konzernfinanz-

gesellschaften für Sonderaufgaben, wie etwa Spezialprüfungen, 

Begutachtungen und Beratungen, eingesetzt werden.

Das Konzerninspektorat verfügt über ein uneingeschränktes 

Auskunfts-, Zugangs- und Einsichtsrecht bei allen Konzernfi-

nanzgesellschaften. Bei grundsätzlichen Änderungen der Auf-

bau- und Ablauforganisation einer Konzernfinanzgesellschaft, 

welche das Rechnungswesen oder andere mit der Revision zu-

sammenhängende Fragen betreffen, ist das Konzerninspektorat 

vor einer entsprechenden Entscheidung zu konsultieren. Das 

Konzerninspektorat ist zudem über die laufende Geschäftstätig-

keit und über Planungen jeglicher Art bei den Konzernfinanzge-

sellschaften zu informieren.

Das Konzerninspektorat koordiniert seine Prüfungen mit der ex-

ternen Prüfgesellschaft nach Massgabe des Aufsichtsrechts. 

Doppelspurigkeiten sind dabei nach Möglichkeit zu vermeiden. 

Die Aufgabenteilung zwischen der Prüfgesellschaft und dem 

Konzerninspektorat findet ihren Niederschlag in der kurz- und 

mittelfristigen Revisionsplanung. Diese erfolgt in Zusammenar-

beit mit der Prüfgesellschaft. Die gegenseitige Einsichtnahme in 

Berichte der Prüfgesellschaft und des Konzerninspektorats ist 

zu gewährleisten. Der Leiter des Konzerninspektorats nimmt an 

den Schlussbesprechungen der Prüfgesellschaft teil.

Das Konzerninspektorat berichtet dem Prüfungsausschuss der 

betreffenden Konzernfinanzgesellschaft und nimmt von ihm 

Aufträge entgegen. Auf Konzernebene ist der Konzern-Prü-

fungsausschuss zuständig. Das Konzerninspektorat erstattet 

zeitgerecht über alle wichtigen Feststellungen einer Prüfung 

schriftlichen Bericht zuhanden des Präsidenten bzw. der Präsi-

dentin des zuständigen Oberleitungsorgans, des zuständigen 

Prüfungsausschusses bzw. in Konzernbelangen des Konzern-

Prüfungsausschusses, des Vorsitzenden der zuständigen Ge-

schäftsleitung bzw. in Konzernbelangen der Konzernleitung und 

etwaiger weiterer im Einzelfall zu bestimmender Stellen.

Das Konzerninspektorat erstellt jährlich einen Tätigkeitsbericht 

über die wesentlichen Prüfergebnisse und wichtigen Tätigkei-

ten in der Prüfperiode zuhanden des Prüfungsausschusses und 

des Oberleitungsorgans jeder Konzernfinanzgesellschaft sowie 

des Konzern-Prüfungsausschusses. Der Tätigkeitsbericht ist 

auch der zuständigen Geschäftsleitung bzw. der Konzernleitung 

und der Prüfgesellschaft zuzustellen. Der Leiter des Konzernin-

spektorats orientiert anlässlich der periodischen Besprechun-

gen den Vorsitz des Prüfungsausschusses der betreffenden 

Konzernfinanzgesellschaft über die Tätigkeit des Konzernin-

spektorats und seine Feststellungen sowie in dringenden Fällen 

umgehend das Oberleitungsorgan der betreffenden Konzernfi-

nanzgesellschaft bzw. in Konzernbelangen den Bankrat.

Compliance-Funktion

Die Basler Kantonalbank hat ein separates Reglement, welches 

die Grundsätze zur Ausübung der Compliance-Funktion im Kon-

zern festlegt, sowie die Einzelheiten bezüglich Zusammenset-

zung, Anforderungen, Arbeitsweise, Aufgaben und Bericht-

erstattung der Compliance-Funktion in den beiden Konzernfi-

nanzgesellschaften und im Konzern regelt. Dieses Reglement 

greift die Aufgaben der Compliance-Funktion gemäss FINMA-

Rundschreiben 2017/1 «Corporate Governance – Banken» und 

des Geschäfts- und Organisationsreglements der Konzernfi-
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nanzgesellschaften auf und ergänzt diese mit spezifischen Auf-

gaben. Hauptsächlich werden die Verankerung (Zentralisierung) 

der Schwerpunktthemengebiete (Geldwäscherei, Marktverhal-

ten, Crossborder, Suitability, Tax und Datenschutz) sowie die 

von Konzernfinanzgesellschaften an die Basler Kantonalbank 

ausgelagerten operativen Compliance-Aufgaben (v.a. Kontrollen 

Handels-Compliance und Überwachung regulatorisches Um-

feld) dargestellt. Zudem werden auch die Reportinglinien und 

der Rhythmus der Berichterstattung verankert und ebenfalls die 

Auskunfts-, Einsichts- und Eskalationsrechte geregelt.

Zu den Kernaufgaben der Compliance-Funktion gehören 

die Überwachung und Beurteilung des rechtlichen und re-

gulatorischen Umfelds sowie die Aufbereitung einer halb-

jährigen Übersicht über wichtige regulatorische Entwick-

lungen zuhanden der jeweiligen Geschäftsleitung und des 

jeweiligen Prüfungsausschusses.

Der Bereich «Legal & Compliance» der Basler Kantonalbank ist 

seit dem 1.1.2020 integral für die Compliance-Funktion des Kon-

zerns und die Compliance-Funktion der Bank Cler zuständig. 

Gemäss FINMA-Rundschreiben 2018/3 «Outsourcing» verfügen 

Banken der Aufsichtskategorien 1–3 über eine eigenständige 

Compliance-Funktion als unabhängige Kontrollinstanz. Auf-

grund der dargelegten Residualstrukturen zur Überwachung 

und Kontrolle des Outsourcings sowie zur Wahrnehmung der 

leitenden Compliance-Aufgaben und im Rahmen der einheitli-

chen Konzernführung hat die FINMA der Auslagerung im Rah-

men einer Ausnahmebewilligung zugestimmt.

Alle Mitarbeitenden und Organmitglieder des Konzerns sind 

verpflichtet die relevanten gesetzlichen, regulatorischen und in-

ternen Vorschriften sowie die marktüblichen Standards und 

Standesregeln zu kennen und zu befolgen (Compliance). Die 

operative Verantwortung für die Compliance obliegt den einzel-

nen Geschäftsbereichen und diese sind verpflichtet, bei komple-

xen und unüblichen Geschäften sowie bei wesentlicheren Vor-

haben die Compliance-Funktion zu konsultieren. Die Geschäfts-

leitungen der Konzernfinanzgesellschaften sind dafür besorgt, 

dass die von den Geschäftsbereichen in ihre Arbeitsabläufe in-

tegrierten Kontrollaktivitäten angemessen und wirksam sind. 

Compliance-Verstösse sind mit angemessenen Sanktionen zu 

ahnden.

Die Compliance-Funktion ist eine unabhängige Stelle innerhalb 

des internen Kontrollsystems (IKS), welche im Konzern durch 

die Basler Kantonalbank wahrgenommen wird. Der für die Com-

pliance zuständige Geschäftsbereich der Basler Kantonalbank 

(Legal & Compliance) nimmt auch die Compliance-Funktion für 

die Basler Kantonalbank, die Bank Cler und den Konzern wahr. 

Diese Organisationseinheit ist auch die Geldwäschereifachstel-

le und die Datenschutzstelle. Die Compliance-Funktion verfügt 

im Rahmen ihrer Aufgaben über ein uneingeschränktes Aus-

kunfts-, Zugangs- und Einsichtsrecht bei sämtlichen Geschäfts-

bereichen der Konzernfinanzgesellschaften. Der Compliance-

Funktion ist jederzeit direkter Zugang zur Geschäftsleitung und 

zum Oberleitungsorgan der betreffenden Konzernfinanzgesell-

schaft zu gewähren.

Die Compliance-Funktion ist befugt, Entscheide der operativen 

Ebene der jeweiligen Konzernfinanzgesellschaften oder deren 

Untätigkeit hinsichtlich möglicher Compliance-Risiken oder 

-Verletzungen an den Vorsitz des jeweiligen Prüfungsausschus-

ses zu eskalieren, sofern sich aus Sicht der Compliance-Funkti-

on aus dem fraglichen Entscheid bzw. der Untätigkeit für die je-

weilige Konzernfinanzgesellschaft ein erhebliches Rechts-, Ver-

lust- oder Reputationsrisiko ergibt. Der Bank- bzw. Verwaltungs-

ratspräsident wird über die Eskalation informiert. Ungeachtet 

dessen hat die Compliance-Funktion mit Bezug auf die Einhal-

tung der Compliance in der jeweiligen Konzernfinanzgesell-

schaft für den direkten Austausch jederzeit Zugang zum Vorsitz 

des jeweiligen Prüfungsausschusses wie auch zum Bank- bzw. 

Verwaltungsratspräsidenten.

Zu den Kernaufgaben der Compliance-Funktion gehören die 

Überwachung und Beurteilung des rechtlichen und regulatori-

schen Umfelds sowie die Aufbereitung einer halbjährigen Über-

sicht über wichtige regulatorische Entwicklungen zuhanden der 

jeweiligen Geschäftsleitung und des jeweiligen Prüfungsaus-

schusses. Zusätzlich unterstützt und berät die Compliance-

Funktion den Konzern, die Geschäftsleitungen sowie die Mitar-

beitenden im Rahmen der Überwachung und Durchsetzung der 

Compliance, sowie bei der Beurteilung von Compliance-Risiken 

in ihrem Zuständigkeitsbereich. Sie unterstützt die Geschäftslei-

tungen bei der Ausbildung und Information der Mitarbeitenden 

bezüglich Compliance.

Die Compliance-Funktion erstellt und aktualisiert regelmässig 

das Inventar der wesentlichen Compliance-Risiken und weist 

die darauf bezogenen Compliance-Aufgaben entsprechend zu. 

Die Methodik zur Einschätzung der Compliance-Risiken wird in 

einem entsprechenden Fachkonzept geregelt. Die Compliance-

Funktion berichtet der Konzernleitung und den Geschäftsleitun-

gen jährlich über die Einschätzung der Compliance-Risiken in-

klusive eines risikoorientierten Tätigkeitsplans, der von den Ge-

schäftsleitungen zu genehmigen ist. Dieser vollständige Bericht 

wird ebenfalls jährlich dem Prüfungsausschuss sowie dem Kon-

zerninspektorat und der Prüfgesellschaft zur Verfügung gestellt.

Die wichtigsten Erkenntnisse aus der unterjährigen Überwa-

chung der Compliance-Risiken und die wesentlichen Verände-

rungen in der Einschätzung wesentlicher Compliance-Risiken 

werden dem Bereich «Finanzen und Risiko» für die Risikobe-

richterstattung und deren Besprechung im Risikoausschuss so-

wie dem Prüfungsausschuss quartalsweise zur Verfügung ge-

stellt. Ebenso stellt die Compliance-Funktion sicher, dass 

schwerwiegende Verletzungen der Compliance zeitgerecht an 

die Geschäftsleitungen und den Vorsitz des Prüfungsausschus-

ses gemeldet werden. Sie unterstützt dabei die Geschäftsleitun-

gen bei der Festlegung adäquater Anordnungen oder Massnah-

men. Das Konzerninspektorat und der Bankratspräsident sind 

entsprechend zu informieren.
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Im Weiteren entscheidet Legal über den Beizug externer 

Rechtsberater und Anwälte sowie über das Verfahren für die In-

struktion von externen Rechtsberatern und Anwälten. Auf An-

trag des Prüfungsausschusses sorgt sie für den Erlass des Re-

glements Compliance-Funktion im Konzern.

Die Compliance-Funktion stellt schliesslich sicher, dass ange-

messene Kontrollen in der zweiten Verteidigungslinie für die 

Einhaltung der Compliance etabliert sind.
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Der Geschäftsleitung obliegt die Geschäftsführung der Basler 

Kantonalbank nach Massgabe der relevanten Bundesgesetzge-

bung für Banken, des 

und aller Reglemente. Die Zuständigkeit der Geschäftsleitung 

umfasst im Rahmen der durch Gesetz und Reglemente definier-

ten Aufgaben all diejenigen Geschäftsführungsentscheide, die 

nicht anderen Organen vorbehalten sind. Das Reglement zur 

Regelung der Geschäftsführung wurde im Rahmen der Überar-

beitung des Geschäfts- und Organisationsreglements integriert 

und per 31.12.2025 aufgehoben. Die Angaben zur Zusammen-

setzung, Anforderungen, Arbeitsweise, Aufgaben, Beschlussfas-

sung und Berichterstattung der Geschäftsleitung und der CEO 

des Stammhauses sowie weitere Einzelheiten zu den Ge-

schäftsbereichen werden im Geschäfts- und Organisationsre-

glement, mit Gültigkeit ab 1.1.2026 geregelt Beschlüsse werden 

nach dem Mehrheitsprinzip gefällt. Die Mitglieder sind zur 

Stimmabgabe verpflichtet. Bei Stimmengleichheit entscheiden 

die CEO oder ihre Stellvertretung.

Im Rahmen der laufenden Umsetzungsarbeiten des revi-

dierten Gesetzes über die Basler Kantonalbank wurde die 

Konzernleitung als Organ der Basler Kantonalbank gesetz-

lich verankert und die weiteren Vorgaben im Rahmen der 

Überarbeitung des Geschäfts- und Organisationsreglement 

mit Inkrafttreten ab 1.1.2026 umgesetzt.

In der Berichtsperiode ist die Konzernleitung für die geschäfts-

politische und finanzwirtschaftliche Steuerung des Konzerns so-

wie die Steuerung der konzernweit relevanten Schlüsselres-

sourcen zuständig. Sie verantwortet eine angemessene Ausge-

staltung der aus Konzernsicht wesentlichen, auf konsolidierter 

Basis zu gewährleistenden Funktionalitäten. Dazu gehören ins-

besondere ein wirksames internes Kontrollsystem zur Sicher-

stellung der Einhaltung gesetzlicher und regulatorischer Anfor-

derungen (Compliance). Zudem genehmigt die Konzernleitung, 

auf Antrag der zuständigen Organe der Konzernfinanzgesell-

schaften, die in einer separaten Kompetenzordnung festgeleg-

ten Geschäfte der Konzernfinanzgesellschaften.

Im Übrigen wird auf die vorstehenden Ausführungen zur Kom-

petenzregelung und die Informations- und Aufsichtsinstrumente 

gegenüber der Geschäftsleitung und der Konzernleitung verwie-

sen ( .vgl.  )

Nachfolgend werden die per 31.12.2025 amtierenden Mitglieder 

der Geschäfts- und Konzernleitung aufgeführt. Bei den Mitglie-

dern der Geschäfts- und Konzernleitung gab es im Berichtsjahr 

Veränderungen. Seit 1.3.2025 ist Regula Berger, als CEO der 

Basler Kantonalbank und Vorsitzende der Konzernleitung, bis-

her Bereichsleiterin «Vertrieb kommerzielle Kunden» tätig. 

Gleichzeitig hat Basil Heeb die Funktion als CEO und Vorsitzen-

der der Konzernleitung abgeben ( ). Der Be-

reich «Vertrieb kommerzielle Kunden» wird seit 1.3.2025 von Mi-

chel Frei, bisher stellvertretender Bereichsleiter VK und Leiter 

der Handelsabteilung, als Mitglied der Geschäfts- sowie Kon-

s. 

zernleitung geführt ( ). Am 29.1.2025 infor-

mierte der Bankrat, dass Christoph Auchli, Bereichsleiter «Finan-

zen und Risiko», zum stellvertretenden CEO und zum stellvertre-

tenden Vorsitzenden der Konzernleitung per 1.3.2025 ernannt 

wurde ( ).

s. 

s. 

Gesetzes über die Basler Kantonalbank

Ziffer 3.6

Medienmitteilung

Medienmitteilung

Medienmitteilung

Geschäftsleitung und Konzernleitung
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4.1 Mitglieder der Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung besteht per 31.12.2025 aus der CEO und 

fünf weiteren Mitgliedern. Diese leiten jeweils einen Geschäfts-

bereich. Die Mitglieder der Geschäftsleitung sind mit Angabe 

von Nationalität, Ausbildung und beruflichem Hintergrund und 

allfälliger früherer Tätigkeit für die Basler Kantonalbank oder ei-

ne Konzernfinanzgesellschaft nachstehend aufgeführt.

Regula Berger

CEO und Vorsitzende der Konzernleitung seit 1.3.2025

Mitglied der Geschäftsleitung,

Leiterin Präsidialbereich seit 1.3.2025

MLaw, LL.M., Master of Advanced Studies in Banking, 

Universität Bern

Schweizer Bürgerin, geb. 28.8.1982

Berufliche Laufbahn:

• Seit 2025, CEO, Leiterin Präsidialbereich, Basler 

Kantonalbank, Basel

• Seit 2025, Vorsitzende der Konzernleitung, Basler 

Kantonalbank, Basel

• 2023–2025, Stv. CEO und Stv. Vorsitzende der 

Konzernleitung, Basler Kantonalbank, Basel

• 2021–2025, Leiterin Bereich Vertrieb kommerzielle 

Kunden, Basler Kantonalbank, Basel

• 2019–2025, Mitglied der Konzernleitung, Basler 

Kantonalbank, Basel

• 2018–2021, Mitglied der Geschäftsleitung und Leiterin 

Bereich Legal & Compliance, Basler Kantonalbank, Basel

• 2007–2018, Teamleiterin rechtliche Beratung Handel, 

Zürcher Kantonalbank, Zürich (ab 2014 Mitglied der 

Direktion)

• 2006–2007, Assistentin, Schweizerische 

Übernahmekommission, Zürich

• 2004–2007, Assistentin, Rechtshistorisches Institut der 

Universität Bern, Bern

Mandate:

• Seit 2025, Präsidentin des Stiftungsrats der Stiftung Basler 

Kantonalbank zur Förderung von Forschung und 

Unterricht der Wirtschaftswissenschaften an der 

Universität Basel, Basel

• Seit 2025, Präsidentin des Stiftungsrats der Pro sanandis 

oculis, Stiftung der Basler Kantonalbank zugunsten des 

Augenspitals Basel, Basel

• Seit 2025, Mitglied des Stiftungsrates, Stiftung Finanzplatz 

Basel

• Seit 2025, Mitglied des Verwaltungsrats des Verbands 

Schweizerischer Kantonalbanken, Basel

• Seit 2025 Mitglied des Verwaltungsratsausschusses des 

Verbands Schweizerischer Kantonalbanken, Basel

• Seit 2019, Mitglied des Verwaltungsrats, seit 2025 

Präsidentin des Verwaltungsrates der Bank Cler, Basel

• 2020–2025, Mitglied des Beirats der 

Rechtsanwaltsgesellschaft für die Finanzbranche mbH, 

Bonn, Deutschland

• 2018–2025, Mitglied des Stiftungsrats, 

Freizügigkeitsstiftung der Basler Kantonalbank, Basel

• 2018–2025, Mitglied des Stiftungsrats, Vorsorgestiftung 

Sparen 3 der Basler Kantonalbank, Basel

• Seit 2014, Mitglied des Schiedsgerichts der ICMA 

International Capital Markets Association, Zürich

• 2009–2025, Friedensrichterin Kanton Zürich, Zürich
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Christoph Auchli

CFO,

Stv. CEO und Stv. Vorsitzender der Konzernleitung seit 1.3.2025,

Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung, 

Leiter Bereich Finanzen und Risiko seit 22.10.2018

Eidg. dipl. Experte in Rechnungslegung und Controlling, 

Betriebswirtschafter HF

Schweizer Bürger, geb. 2.1.1971

Berufliche Laufbahn:

• Seit 2025, Stv. CEO und Stv. Vorsitzender der 

Konzernleitung, Basler Kantonalbank, Basel

• 2019–2025, Mitglied der Konzernleitung, Konzern-CFO, 

Basler Kantonalbank, Basel

• 2018–2025, Mitglied der Geschäftsleitung, Konzern-CFO 

a.i., Basler Kantonalbank, Basel

• 2017–2018, Leiter Gesamtbanksteuerung, Stv. CFO, 

, BaselBasler Kantonalbank

• 2016, Ernennung zur Stellvertretung des CFO, 

, BaselBasler Kantonalbank

• 2015, Leiter Competence Center Finanzen/CFO (a.i.), 

Basler Kantonalbank, Basel

• 2008–2017, Leiter Rechnungswesen, Konzern und 

Stammhaus, Basler Kantonalbank, Basel

• 2006–2008, Fachspezialist Rechnungswesen/Controlling, 

Basler Kantonalbank, Basel

• 2005–2006, Leiter Ressort Finanzbuchhaltung & Steuern, 

WIR Bank, Basel

• 2002–2005, Fachspezialist Rechnungswesen/Controlling, 

WIR Bank, Basel

• 1990–2002, Fachexperte Eidg. Zollverwaltung, 

Eidgenössisches Finanzdepartement EFD, Bern

Mandate:

• Seit 2021 Präsident des Verwaltungsrats der Risk Solution 

Network AG, Zürich

• Seit 2019, Mitglied des Stiftungsrats der Pensionskasse 

der Basler Kantonalbank, Basel

• Seit 2019, Vizepräsident des Verwaltungsrats der 

, BaselBank Cler AG
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Özlem Civelek

Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung,

Leiterin Service Center seit 17.10.2022

Master in Economics, Business Administration & Political 

Science, Universität Stuttgart (D)

Schweizerisch-türkische Doppelbürgerin, geb. 12.8.1970

Berufliche Laufbahn:

• Seit 2022, Leiterin Bereich Service Center, 

, BaselBasler Kantonalbank

• Seit 2022, Mitglied der Geschäftsleitung und 

Konzernleitung, Basler Kantonalbank, Basel

• 2020–2022, Chief Operations Officer, 

, Swisscard, HorgenMitglied der Geschäftsleitung

• 2015–2020, Chief Risk Officer, Mitglied der 

Geschäftsleitung, Swisscard, Horgen

• 2010–2015, Head of Process Engineering, Swisscard, 

Horgen

• 2009–2010, Head Fraud and Chargeback, Swisscard, 

Horgen

Mandate:

• Seit 2025, Mitglied des Verwaltungsrats, Bank Cler AG, 

Basel
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Raphael Helbling

Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung,

Leiter Legal & Compliance seit 1.1.2022

Rechtsanwalt

Schweizer Bürger, geb. 22.6.1972

Berufliche Laufbahn:

• Seit 2022, Leiter Bereich Legal & Compliance, 

, BaselBasler Kantonalbank

• Seit 2022, Mitglied der Geschäftsleitung und 

Konzernleitung, Basler Kantonalbank, Basel

• 2017–2021, Head Compliance Global Markets 

Switzerland, Goldman Sachs, Zürich (Mitglied der 

Geschäftsleitung der schweiz. Niederlassung)

• 2010–2015, Head Legal & Compliance Switzerland & 

Luxemburg, Barclays

• 2005–2010, Head Compliance Equities, IBD and Research, 

UBS Switzerland, Zürich

• 2000–2005, Mitarbeiter in der Rechtsabteilung, 

, ZürichSwiss Exchange

• 2000, Anwalts- und Notariatspatent, St. Gallen

• 1997, Lizenziat beider Rechte Universität Fribourg 

, Fribourg(lic. iur. utr.)

Mandate:

• Seit 2025, Mitglied des Stiftungsrats der Pensionskasse 

der Basler Kantonalbank, Basel

• Seit 2010, Präsident des Verwaltungsrats der Camping 

Bollingen am Zürichsee AG, Bollingen
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Markus Hipp

Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung,

Leiter Bereich Vertrieb Privatkunden seit 1.3.2024

Executive MBA HSG in General Management

an der Universität St. Gallen

Schweizer Bürger, geb. 8.7.1977

Berufliche Laufbahn:

• Seit März 2024, Leiter Bereich «Vertrieb Privatkunden», 

Basler Kantonalbank, Basel

• Seit März 2024, Mitglied der Geschäftsleitung und der 

Konzernleitung, Basler Kantonalbank, Basel

• 2020–2024, Leiter Privatkunden, , 

Basel

Basler Kantonalbank

• 2018–2020, Leiter Filialen und stv. Leiter Privatkunden, 

, BaselBasler Kantonalbank

• 2016–2018, Marktgebietsleiter, 

Basler Kantonalbank, Basel

• 2015–2016, Standortleiter Klybeck und Kleinhüningen, 

, BaselBasler Kantonalbank

• 2013–2015, Standortleiter Klybeck, 

Basler Kantonalbank, Basel

• 2007–2013, Privatkundenberater und stv. Standortleiter 

Klybeck, Basler Kantonalbank, Basel

• 2006–2007, Berater für ERP-/CRM-Projekte, 

Arcos Systems GmbH

• 2001–2006, Polizeimann und Polizei-Gefreiter, 

Kantonspolizei Basel-Stadt

• 1996–2001, Kundenberater, Credit Suisse, Basel

• 1993–1996, Banklehre mit Berufsmatura, Schweizerische 

Kreditanstalt, Basel und Liestal

Mandate:

–
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Michel Frei

Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung,

Leiter Bereich Vertrieb kommerzielle Kunden seit 1.3.2025

Executive MBA, IMD, Lausanne

Schweizer Bürger, geb. 9.7.1984

Berufliche Laufbahn:

• Seit März 2025, Leiter Bereich Vertrieb kommerzielle 

Kunden, Basler Kantonalbank, Basel

• Seit 2025, Mitglied der Geschäfts- und Konzernleitung, 

Basler Kantonalbank, Basel

• 2020–2025, Abteilungsleiter Handel und Kapitalmarkt, 

Basler Kantonalbank, Basel

• 2019–2020, Business Development Handel, Basler 

Kantonalbank, Basel

• 2016-2019, Leiter Cash & Collateral Management, Zürcher 

Kantonalbank, Zürich

• 2015–2016, Teamleiter Collateral Management SLB & 

Repo, Zürcher Kantonalbank, Zürich

• 2011–2015, Senior Project Manager, Zürcher 

Kantonalbank, Zürich

• 2009–2011, Consultant, Orbium AG (Accenture), Zürich

Mandate:

–

35 Corporate Governance BKB Geschäftsbericht 2025



4.2 Mitglieder der Konzernleitung

Im Berichtsjahr entspricht die Konzernleitung der Geschäftslei-

tung der Basler Kantonalbank. Zudem nimmt der CEO der Bank 

Cler als Beisitz an den Sitzungen der Konzernleitung teil. Die 

Vorsitzende der Geschäftsleitung der BKB ist gleichzeitig auch 

Vorsitzende der Konzernleitung. Im Rahmen der Umsetzungsar-

beiten des revidierten 

wurde die Konzernleitung als Organ der Basler Kantonalbank 

gesetzlich verankert und die weiteren Vorgaben im Rahmen der 

Überarbeitung des Geschäfts- und Organisationsreglement ge-

regelt und umgesetzt (vgl. Vorbemerkungen).

Für weitere Informationen zu Nationalität, Ausbildung und be-

ruflichem Hintergrund der aktuellen Mitglieder der Konzernlei-

tung wird auf die Ausführungen unter  für die Ge-

schäftsleitung verwiesen.

4.3 Weitere Tätigkeiten 

und Interessenbindungen

Angaben über die weiteren Tätigkeiten und Interessenbindun-

gen der Mitglieder von Geschäfts- und Konzernleitung sind un-

ter  aufgeführt.

Die maximale Anzahl der zulässigen Tätigkeiten in obersten Lei-

tungs- und Verwaltungsorganen von kotierten Unternehmen, 

die nicht durch die Basler Kantonalbank kontrolliert werden, 

wird in der Weisung «Nebenbeschäftigungen und öffentliche 

Ämter» für Mitglieder der Geschäftsleitung auf ein Mandat be-

schränkt.

Der Bankrat regelt das Bewilligungsverfahren und eine allfällige 

Ablieferungspflicht von Vergütungen für solche zusätzlichen Tä-

tigkeiten von Mitgliedern der Geschäftsleitung. Bei Mandaten, 

welche im Interesse der Bank ausgeübt werden, werden die 

Vergütungen an die Bank abgeliefert.

4.4 Managementverträge

Abgesehen von der bisherigen Konzernvereinbarung (vgl. 

), dem Rahmenvertrag und den konzerninternen Ser-

vice Level Agreements (SLA) mit der Bank Cler bezüglich der 

ausgelagerten Aufgaben, gibt es keine Managementverträge 

mit Gesellschaften und Personen ausserhalb des Konzerns BKB. 

Die konzerninternen Dienstleistungen werden mehrheitlich von 

der Basler Kantonalbank erbracht.

4.5 Geschlechterrichtwerte

Der Frauenanteil in der Geschäftsleitung beläuft sich per 

31.12.2025 auf  und der Männeranteil auf . Die Basler 

Kantonalbank legt Wert auf eine ausgewogene Zusammenset-

zung der Geschäftsleitung in Bezug auf die wesentlichen Kom-

petenzen und auf die Geschlechter der einzelnen Mitglieder 

(vgl. ).

33 % 67 %

Der Frauenanteil in der Geschäftsleitung beläuft sich 

 auf und der Männeranteil per 31.12.2025 33 % auf 67 %.

Die Basler Kantonalbank legt Wert auf eine ausgewogene Zu-

sammensetzung der Geschäftsleitung in Bezug auf die wesentli-

chen Kompetenzen und auf die Geschlechter der einzelnen Mit-

glieder .

4.6 Beirat Nachhaltigkeit

Die Basler Kantonalbank und die Bank Cler haben im Jahr 2016 

einen Beirat Nachhaltigkeit mit fünf bankenunabhängigen Mit-

gliedern auf Konzernebene eingesetzt. Der Beirat Nachhaltigkeit 

war kein Organ der Basler Kantonalbank oder der Bank Cler und 

stand den Gremien bei ethischen, sozialen und ökologischen 

Fragestellungen beratend zur Seite. Er begleitete die Gremien 

bei der Festlegung der Nachhaltigkeitsstrategie, überprüft de-

ren Umsetzungsprozess kritisch und konnte Empfehlungen zu-

handen der Geschäftsleitungen oder der Oberleitungsorgane 

der Basler Kantonalbank und der Bank Cler aussprechen. Die 

Berichterstattung erfolgte jährlich an das Oberleitungsorgan der 

Basler Kantonalbank und der Bank Cler.

Die Berufung und die Abberufung von Mitgliedern und die Be-

stimmung des Vorsitzes bedürfen der Bestätigung durch die 

Konzernleitung und den Bankrat. Der Beirat konstituiert und er-

gänzt sich selbst. Die Berufung von Mitgliedern und die Bestim-

mung des Vorsitzes sowie seiner Stellvertretung erfolgen durch 

die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder.

Während der Strategieperiode 2022+ hat der Konzern BKB sei-

ne Nachhaltigkeitsgovernance gestärkt, das interne Nachhaltig-

keits-Know-how, insbesondere im Kerngeschäft, ausgebaut und 

umfassende Massnahmen zur integralen Verankerung der 

Nachhaltigkeit vorangetrieben.

Heute ist die Nachhaltigkeit integral in den wesentlichen Berei-

chen des Geschäftsmodells verankert und die entsprechende 

Nachhaltigkeitsexpertise wurde in den verantwortlichen Fach-

bereichen aufgebaut. Als weiteren Schritt zur Stärkung der 

Nachhaltigkeit empfahl der Beirat, die Nachhaltigkeitsgovernan-

ce des Konzerns BKB weiterzuentwicklen, indem der Beirat auf-

gelöst und das Thema noch expliziter auf Stufe des Bankrats 

strategisch verankert wird.

Die Koordination und Überwachung künftiger Initiativen zur wei-

teren Stärkung der Nachhaltigkeit erfolgt daher in Zukunft durch 

die etablierte Nachhaltigkeitsgovernance des Konzerns BKB. 

Nachhaltigkeit wird vor diesem Hintergrund im Rahmen der 

kommenden Strategieperiode kein eigenständiger Schwerpunkt 

mehr sein, sondern als übergeordnete Leitlinie die Umsetzung 

der gesamten Strategie 2026+ prägen. Der Beirat Nachhaltigkeit 

wurde per 31.12.2025 aufgelöst.

Gesetzes über die Basler Kantonalbank

Ziffer 4.1

Ziffer 4.1

Ziffer 1.1

Ziffer 1.4

(vgl. Ziffer 1.4)
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Der Beirat Nachhaltigkeit bestand im Jahr 2025 aus den folgen-

den unabhängigen Persönlichkeiten:

•  (Vorsitz),

lic. oec. HSG Business Administration, M. Phil 

Environment and Development der University of 

Cambridge, England, Executive Director der Global 

Alliance for Banking on Values

Martin Rohner

•  (Mitglied),

Forscherin und Dozentin für Nachhaltigkeit und 

Technologie an der ETH Zürich

Dr. Nicola Blum

•  (Mitglied),

Dr. iur. / MAE UZH, Beraterin im Bereich Diversity und 

Leadership Management

Dr. Barbara E. Ludwig

•  (Mitglied),

Senior Manager Risk Forsight and Sustainability 

Christian Etzensperger

Swiss Re Group

•  (Mitglied),

Ökonom, Vizepräsident des Verwaltungsrats 

Raphael Richterich

Ricola Group AG

Ständige Beisitzende waren der Präsident des Bankrats sowie 

der CEO der Basler Kantonalbank und der Bank Cler. Es bestand 

kein Vertragsverhältnis mit den Mitgliedern des Beirats. Die Mit-

glieder des Beirats erhielten eine pauschale Entschädigung (vgl. 

). Im Berichtsjahr hat der Beirat 

dreimal getagt und die Sitzungen dauerten zweieinhalb Stun-

den.

Abschnitt im Vergütungsbericht

37 Corporate Governance BKB Geschäftsbericht 2025



5.1 Vergütungsbericht

Diesbezüglich wird auf den separaten Bericht zur Vergütung 

des Bankrats und der Geschäftsleitung ( ) ver-

wiesen. Bei der Erstellung des Vergütungsberichts orientiert 

sich die Basler Kantonalbank als öffentlich-rechtliche Anstalt an 

der Richtlinie betr. Informationen zur Corporate Governance der 

SIX Exchange , welche ihrerseits unter anderem 

auf die  bis  des OR verweisen.

Regulation AG

Art. 734a 734d

Gleichzeitig wird mit diesem Vergütungsbericht auch die Offen-

legung betreffend Inhalt und Festsetzungsverfahren der Ent-

schädigungen und der Beteiligungsprogramme gemäss 

resp. 5.3 des Anhangs der SIX-Richtlinie betreffend 

Corporate Governance erfüllt.

Ziffer 5.1, 5.2 

6.1 Stimmrechtsbeschränkung und 

-vertretung

Der Besitz von Partizipationsscheinen der Basler Kantonalbank 

repräsentiert ein Miteigentum an der Basler Kantonalbank. Er ist 

verbunden mit einem entsprechenden Anteil am Eigenkapital 

der Basler Kantonalbank und einem vom Geschäftsgang abhän-

gigen Anspruch auf einen Anteil am Jahresgewinn in Form einer 

Dividende. Die Inhaber von Partizipationsscheinen verfügen 

über keine Mitwirkungsrechte, insbesondere über keine Stimm-

rechte und keine damit zusammenhängenden Rechte. Demzu-

folge bestehen keine Stimmrechtsbeschränkungen und 

.-vertretungen

6.2 Statutarische Quoren

Der Versammlung der Partizipanten (PS-Versammlung) kommt 

keine Organfunktion zu.

6.3 PS-Versammlung

Es wurde keine PS-Versammlung durchgeführt. Die Informatio-

nen zum Geschäftsergebnis werden auf digitalem Weg kommu-

niziert.

6.4 Eintragungen im Aktienbuch

Die BKB-Partizipationsscheine sind Inhaberpapiere, weshalb 

auch kein Aktienbuch geführt wird.

Vergütungsbericht

Entschädigungen, Beteiligungen und Darlehen

Rechte der Inhaber von Partizipationsscheinen
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7.1 Angebotspflicht

Aufgrund der spezifischen Struktur der Basler Kantonalbank ba-

sierend auf dem Gesetz über die Basler Kantonalbank sind die 

börsenrechtlichen Bestimmungen betreffend Angebotspflicht 

nicht anwendbar und es bestehen deshalb auch keine Regelun-

gen betreffend «opting out» beziehungsweise «opting up» (ana-

log zu , 135 und 163 FinfraG).Art. 125

7.2 Kontrollwechselklauseln

Bei der Basler Kantonalbank bestehen keine Kontrollwechsel-

klauseln in Vereinbarungen und Plänen zugunsten der Mitglie-

der des Bankrats, der Geschäftsleitung oder anderer Mitglieder 

des Kaders und es gibt auch keine unüblichen Vereinbarungen 

mit den Mitgliedern der Geschäftsleitung betreffend die Ent-

schädigung von Konkurrenzverboten.

8.1 Emittenten, die nicht dem OR unterstehen

Diesbezüglich wird auf den separaten 

inklusive den Berichtspunkten zur Transparenz über nichtfinan-

zielle Belange mit Angaben über Umweltbelange (insbesondere 

die CO -Ziele), Sozialbelange, Arbeitsnehmerbelange, Achtung 

der Menschenrechte sowie Bekämpfung der Korruption verwie-

sen.

2

Bei der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts orientiert sich die 

Basler Kantonalbank als öffentlich-rechtliche Anstalt an der 

Richtlinie betr. Informationen zur Corporate Governance der SIX 

Exchange Regulation AG, welche ihrerseits auf den  

  und 3 des OR verweist.

Art. 964a

Abs. 1 Ziff. 2

Gemäss  des 

beträgt die Amtsdauer der Prüfgesellschaft ein Jahr und Wieder-

wahl ist möglich. Die Wahl oder Abberufung der Prüfgesell-

schaft fallen in die Aufsichts- und Mitwirkungsrechte des Regie-

rungsrats und ein entsprechender Entscheid erfolgt auf Antrag 

des Bankrats.

§ 15 Abs. 1

Die aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft hat jährlich einen um-

fassenden Bericht über die Rechnungsprüfung an das Oberlei-

tungsorgan im Sinne von   OR und einen Bericht 

über die aufsichtsrechtlichen Prüfungen zu erstellen. Gemäss 

  des Gesetzes über die Basler Kantonalbank unter-

breitet die Prüfgesellschaft dem Bankrat einen Bericht zur Auf-

sichts- und Rechnungsprüfung und sie gibt zuhanden des Re-

gierungsrats eine Empfehlung ab, ob die Jahresrechnung mit 

oder ohne Einschränkung zu genehmigen oder zurückzuweisen 

ist.

Art. 728b Abs. 1

§ 15 Abs. 4

Der Bankrat hat im Rahmen der Überarbeitung des Geschäfts- 

und Organisationsreglements auch die Grundsätze der Zusam-

menarbeit und die Informationsinstrumente über die externe 

Revision überprüft.

9.1 Dauer des Mandats und 

Amtsdauer des leitenden Prüfers

KPMG hat das Revisionsmandat seit dem 1.1.2018 inne und ist 

sowohl für die Aufsichts- als auch für die Rechnungsprüfung 

verantwortlich. Gemäss Regierungsratsbeschluss vom 

24.6.2025 wurde der Prüfzyklus von KPMG um maximal drei Jah-

re verlängert. Leitender Prüfer für den Konzern BKB und das 

Stammhaus ist Mirko Liberto, eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer. Er hat 

diese Funktion seit der Prüfung 2022 übernommen. Die Amts-

dauer des leitenden Prüfers ist gemäss  OR auf maxi-

mal sieben Jahre begrenzt und darf erst nach einem Unterbruch 

von drei Jahren wieder aufgenommen werden.

Art. 730a

KPMG hat zusätzlich seit dem 1.1.2018 auch für die Bank Cler 

AG das Revisionsmandat inne, amtet als aktienrechtliche Revisi-

onsstelle und ist auch für die aufsichtsrechtliche Prüfung ver-

antwortlich. Leitender Prüfer der Bank Cler AG ist Adrian Huser, 

eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer. Er hat diese Funktion seit die Prü-

fung 2022 neu übernommen.

Bericht zur Nachhaltigkeit

Gesetzes über die Basler Kantonalbank

Kontrollwechsel und Abwehrmassnahmen

Transparenz über nichtfinanzielle Belange

Revisionsstelle
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9.2 Revisionshonorar

Das Honorar für die gesetzlichen Prüfungen als externe Revisi-

onsstelle und für die Aufsichtsprüfung belief sich im Konzern 

BKB im Geschäftsjahr 2025 auf insgesamt  inkl. 

Mehrwertsteuer und Spesen (Vorjahr: ).

1 477 807 CHF

1 413 787 CHF

9.3 Zusätzliche Honorare

Im Berichtsjahr verrechnete die externe Prüfgesellschaft zusätz-

liche Honorare in der Höhe von  (Vorjahr: 

) für zusätzliche Prüfungen und nicht gesetzlich 

vorgeschriebene Prüfdienstleistungen.

56 735 CHF

185 583 CHF

9.4 Informationsinstrumente der 

externen Revision

Die aufsichtsrechtliche Prüfgesellschaft erstellt jährlich eine un-

abhängige Risikoanalyse, die der FINMA einzureichen ist und 

die dem jeweiligen Prüfungsausschuss zur Kenntnis gebracht 

wird. Weitere Informationsinstrumente bilden der von der akti-

enrechtlichen Revisionsgesellschaft erstellte umfassende Be-

richt an den Bankrat (  OR), der von der aufsichts-

rechtlichen Prüfgesellschaft erstellte Bericht über die Aufsichts-

prüfung sowie die weiteren bankengesetzlichen Revisionsbe-

richte, die sich zu einem spezifischen Thema äussern. Sämtli-

che Berichte der externen Prüfgesellschaft sowie alle Berichte 

des Konzerninspektorats werden im jeweiligen Prüfungsaus-

schuss eingehend behandelt. Jeder Prüfungsausschuss würdigt 

den Prüfplan, den Prüfrhythmus und die Prüfergebnisse des 

Konzerninspektorats und der Prüfgesellschaft. Beide Prüfungs-

ausschüsse haben keinen konkreten Kriterienkatalog zur Beur-

teilung der Leistung, der Honorierung und der Unabhängigkeit 

festgelegt, sondern lassen sich bei dieser Beurteilung im We-

sentlichen von der beruflichen Erfahrung der einzelnen Mitglie-

der, der generellen Arbeitsqualität der externen Prüfgesellschaft 

und den informellen Kommentaren der Aufsichtsbehörde leiten 

und entscheiden im konkreten Einzelfall basierend auf eigenem 

Ermessen.

Art. 728b Abs. 1

Die Basler Kantonalbank informiert die Öffentlichkeit, die Partizi-

panten und die Akteure des Kapitalmarkts offen und transpa-

rent. Neben dem ausführlichen jährlichen Geschäftsbericht 

(inkl. Lagebericht, Nachhaltigkeitsbericht, Corporate-Governan-

ce-Bericht, Vergütungsbericht und Jahresrechnung) publiziert 

die Basler Kantonalbank einen Halbjahresbericht für den Kon-

zern und für das Stammhaus der Basler Kantonalbank. Dieser 

besteht aus Bilanz und Erfolgsrechnung, einem Eigenkapital-

nachweis und einem verkürzten Anhang sowie einem Kommen-

tar zum Geschäftsgang und zu den relevanten Faktoren, welche 

die wirtschaftliche Lage der Bank während der Berichtsperiode 

beeinflusst haben. Der Geschäftsbericht 2025 wurde am 

26.3.2026 publiziert. Die Publikation des Halbjahresberichts 

2026 ist für den 13.8.2026 geplant.

Zusätzlich zu den in den Rechnungslegungsvorschriften und an-

deren Regelwerken vorgesehenen Kennzahlen verwendet die 

Basler Kantonalbank für die Darstellung der unternehmerischen 

Leistungsfähigkeit verschiedene alternative Performancekenn-

zahlen im Sinne der «Richtlinie Alternative Performancekenn-

zahlen, RLAPM» der Schweizer Börse SIX Exchange. Die aus-

serhalb der anerkannten Rechnungslegungsstandards verwen-

deten alternativen Performancekennzahlen werden auf einer se-

paraten Website erläutert.

Die Geschäftsberichte und die Halbjahresberichte stehen im 

 für die letzten fünf Jahre als Dateien zum Download und 

als PDF zur Verfügung.

Die Vertreter der Medien wurden anlässlich der jährlich stattfin-

denden Bilanzmedienkonferenz am 5.3.2026 ausführlich über 

das vergangene Geschäftsjahr orientiert. Die Inhaberinnen und 

Inhaber von BKB-Partizipationsscheinen orientiert die Basler 

Kantonalbank halbjährlich über Kursentwicklung und Ge-

schäftsgang. Laufend aktualisierte Informationen sind unter 

 verfügbar. Es wurde keine PS-Ver-

sammlung durchgeführt.

Mit dem Eintrag in den  werden In-

teressenten über ad-hoc-publizitätspflichtige Ankündigungen 

der Basler Kantonalbank per E-Mail informiert. Die 

 der Basler Kantonalbank der vergangenen Jahre kön-

nen online abgerufen werden. Informationen zu 

 sind ebenfalls abrufbar.

In-

ternet

www.bkb.ch/investoren

kostenlosen E-Mail-Verteiler

Medienmit-

teilungen

Investor Relati-

ons

Informationspolitik
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Kontakte Basler Kantonalbank

CEO Office

Dr. Michael Buess

Aeschenvorstadt 41,

4002 Basel

Telefon 061 266 29 77

michael.buess@bkb.ch

Media Relations

Patrick Riedo

Aeschenvorstadt 41,

4002 Basel

Telefon 061 266 27 89

medien@bkb.ch

Die Basler Kantonalbank regelt die Handelssperrzeiten (sog. 

Blackout-Perioden) konzernweit im Rahmen der Weisung 

«Marktverhalten». Dabei wird zwischen regulären und Ad-hoc-

Blackout-Perioden unterschieden.

Reguläre Blackout-Perioden stehen im Zusammenhang mit der 

Ermittlung der Halbjahres- sowie der Jahreszahlen. Sie begin-

nen am 1. Juni bzw. am 1. Dezember des jeweiligen Rechnungs-

jahres und enden mit der Publikation der entsprechenden Fi-

nanzzahlen. Die Beschränkungen gelten jeweils bis zum Ende 

der Blackout-Periode, selbst wenn die Funktion bzw. das Amt 

oder die Anstellung einer Restricted Person vor Ablauf einer 

Blackout-Periode enden sollte. Von den regulären Blackout-Peri-

oden erfasst werden sämtliche Mitglieder der Oberleitungs- und 

Konzerngremien, der Geschäftsleitung BKB sowie alle Mitarbei-

tende des Bereichs Finanzen und Risiko, des Konzerninspekto-

rats sowie des CEO Office. Übrige Mitarbeitende, welche im 

Rahmen der Ergebnisermittlung ebenfalls Kenntnis von den Fi-

nanzzahlen vor deren offiziellen Publikation haben könnten, wer-

den durch den Bereich Finanzen und Risiko separat gemeldet 

und unterstehen damit ebenfalls den regulären Blackout-Peri-

oden.

Daneben werden im Zusammenhang mit unterjährigen preis-

sensitiven Informationen situativ Ad-hoc-Blackout-Perioden an-

geordnet. Ad-hoc-Blackout-Perioden können durch die CEO, die 

involvierten Bereichsleitungen, den CIO oder Compliance Mar-

kets angeordnet werden.

Die anordnende Stelle ist für die Bekanntgabe der Anordnung 

der Ad-hoc-Blackout-Periode und deren Beendigung an alle be-

troffenen Personen besorgt. Sie enden am Abend desjenigen 

Tages, an welchem die Informationen veröffentlicht werden. Un-

terbleibt die Veröffentlichung, bestimmt die anordnende Stelle 

den Zeitpunkt der Aufhebung.

Während einer Blackout-Periode – egal ob regulär oder Ad-hoc 

– dürfen die erfassten Personen keine Transaktionen in Partizi-

pationsscheinen der Basler Kantonalbank und in davon abgelei-

teten Finanzinstrumenten tätigen. Vom Verbot erfasst sind ne-

ben Kauf- und Verkaufsaufträgen auch die vorgängige Erteilung 

limitierter Aufträge, welche während einer Blackout-Periode zur 

Ausführung gelangen könnten, wie auch Transaktionen, die im 

Rahmen eines Vermögensverwaltungsauftrags getätigt werden.

Zusätzlich müssen Mitarbeitende des Bereichs «Finanzen und 

Risiko» gemäss der Weisung «Mitarbeitergeschäfte» ganzjährig 

(ausserhalb von Blackout-Perioden) vorgängig zu privaten 

Transaktionen in Partizipationsscheinen der Basler Kantonal-

bank oder damit verbundenen Finanzinstrumenten die Bewilli-

gung durch den CFO oder dessen Stellvertreter einholen (Pre-

Trade Clearance). Ein allfälliges Handelsverbot geht während 

der Dauer der Blackout-Periode dieser Bewilligungspflicht vor.

Im Berichtsjahr wurden keine Ausnahmen von den Regeln zu 

den Handelssperrzeiten gewährt.

www.bkb.ch

www.bkb.ch

Handelssperrzeiten
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